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Artikel 1 
Gesetz über die Regulierungskammer  

Mecklenburg-Vorpommern 
(RegKG M-V)

GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	B	752	-	2

§ 1 
Zuständigkeit

Die	Aufgaben	der	Landesregulierungsbehörde	nach	§	54	Absatz	2	
des	Energiewirtschaftsgesetzes	vom	7.	Juli	2005	(BGBl.	I	S.	1970,	
3621),	das	zuletzt	durch	Artikel	1	des	Gesetzes	vom	5.	Dezember	
2019	(BGBl.	I	S.	2002)	geändert	worden	ist,	nimmt	die	bei	dem	
für	Energie	zuständigen	Ministerium	eingerichtete	Regulierungs-
kammer	Mecklenburg-Vorpommern	wahr.

§ 2 
Unabhängigkeit

(1)	Die	Regulierungskammer	Mecklenburg-Vorpommern	und	ihre	
Mitglieder	nehmen	die	Regulierungsaufgaben	nach	§	54	Absatz	2	
des	 Energiewirtschaftsgesetzes	 unabhängig	 wahr.	 Sie	 üben	 ihre	
Befugnisse	 unparteiisch,	 weisungsfrei	 und	 transparent	 im	 Ein-
klang	mit	den	für	sie	geltenden	Vorschriften	aus.

(2)	Die	Dienstaufsicht	über	die	Mitglieder	der	Regulierungskam-
mer	Mecklenburg-Vorpommern	obliegt	dem	für	Energie	zuständi-
gen	Ministerium.	Die	Rechtsstellung	der	Mitglieder	der	Regulie-
rungskammer	Mecklenburg-Vorpommern	darf	durch	die	Dienst-
aufsicht	nicht	beeinträchtigt	werden.

§ 3 
Mitglieder

(1)	Das	für	Energie	zuständige	Ministerium	beruft	das	vorsitzende	
Mitglied	und	mindestens	drei	Beisitzende	als	Mitglieder	der	Re-
gulierungskammer	 Mecklenburg-Vorpommern	 unter	 Festlegung	
ihrer	Amtszeit.

(2)	Als	Mitglied	der	Regulierungskammer	Mecklenburg-Vorpom-
mern	können	nur	Beschäftigte	des	Landes	berufen	werden,	die	in	
einem	 öffentlich-rechtlichen	 Dienstverhältnis	 oder	 einem	 unbe-
fristeten	Beschäftigungsverhältnis	zum	Land	stehen.	Mindestens	
ein	Mitglied	muss	außerdem	die	Befähigung	zum	Richteramt	ha-
ben.	Nicht	berufen	werden	kann,	wer

1.	 Inhaber	eines	Energieversorgungsunternehmens	im	Sinne	von	
§	3	Nummer	18	des	Energiewirtschaftsgesetzes	ist,	es	leitet,	
Mitglied	 des	 Vorstandes	 oder	 Aufsichtsrates	 des	 Unterneh-

mens	ist,	in	einem	solchen	Unternehmen	beschäftigt	ist	oder	
dort	freiberuflich	mitarbeitet,

2.	 Mitglied	in	einem	Verband	der	Energiewirtschaft	ist,	in	einem	
solchen	Verband	beschäftigt	ist	oder	dort	freiberuflich	mitar-
beitet	oder

3.	 einer	Regierung	oder	einem	Parlament	angehört.

(3)	Die	Amtszeit	des	vorsitzenden	Mitglieds	beträgt	sieben	Jahre.	
Die	Amtszeit	der	Beisitzenden	beträgt	zwischen	fünf	und	sieben	
Jahren.	Durch	eine	Staffelung	ist	zu	gewährleisten,	dass	sie	nicht	
für	alle	Beisitzenden	zum	selben	Zeitpunkt	endet.	Die	erneute	Be-
rufung	ist	zulässig,	für	das	vorsitzende	Mitglied	jedoch	nur	einma-
lig.

(4)	Die	Amtszeit	endet	 in	dem	Zeitpunkt,	 in	dem	das	Beamten-	
oder	Arbeitsverhältnis	zum	Land	endet.	Ein	Mitglied	der	Regulie-
rungskammer	 Mecklenburg-Vorpommern	 darf	 nur	 auf	 eigenen	
Antrag	 oder	 bei	 Vorliegen	 eines	 wichtigen	 Grundes	 abberufen	
werden.	Ein	wichtiger	Grund	liegt	vor,	wenn	die	Person

1.	 nicht	mehr	berufen	werden	könnte	oder	nicht	 hätte	 berufen	
werden	dürfen,

2.	 ihre	Amtspflichten	oder	Pflichten	aus	dem	Beamten-	oder	Ar-
beitsverhältnis	gröblich	verletzt	hat,	 insbesondere,	wenn	sie	
gegen	§	2	Absatz	1	verstößt	oder

3.	 die	für	die	Ausübung	des	Amtes	erforderlichen	geistigen	oder	
körperlichen	Fähigkeiten	nicht	mehr	besitzt.

§ 4 
Geschäftsordnung

(1)	 Die	 Regulierungskammer	 Mecklenburg-Vorpommern	 gibt	
sich	eine	Geschäftsordnung,	in	der	Näheres	zur	Organisation	und	
zum	Verfahren	geregelt	wird.	Die	Geschäftsordnung	kommt	mit	
der	Mehrheit	der	Stimmen	aller	Mitglieder	zustande.

(2)	 Die	 Geschäftsordnung	 wird	 im	Amtsblatt	 für	 Mecklenburg-
Vorpommern	veröffentlicht.

§ 5 
Haushaltsmittel

(1)	Das	für	Energie	zuständige	Ministerium	stellt	sicher,	dass	die	
Regulierungskammer	 Mecklenburg-Vorpommern	 personell	 und	
finanziell	 hinreichend	 ausgestattet	 ist,	 damit	 sie	 ihre	Aufgaben	
nach	diesem	Gesetz	erfüllen	kann.

Gesetz über die Regulierungskammer Mecklenburg-Vorpommern (RegKG M-V) und  
zur Änderung der Energiewirtschaftszuständigkeitslandesverordnung

Vom 20. März 2020

GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	B	752	-	1

Der	Landtag	hat	das	folgende	Gesetz	beschlossen:
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(2)	 Für	 die	Wahrnehmung	 ihrer	Aufgaben	 werden	 der	 Regulie-
rungskammer	Mecklenburg-Vorpommern	 jährlich	Haushaltsmit-
tel	gesondert	zugewiesen,	die	sie	im	Rahmen	der	Gesetze	eigen-
ständig	verwaltet.

§ 6 
Verwaltungskosten

Für	Amtshandlungen	der	Regulierungskammer	Mecklenburg-Vor-
pommern	sind	Verwaltungskosten	(Gebühren	und	Auslagen)	zu	er-
heben.

§ 7 
Länderübergreifende Zusammenarbeit

(1)	 Eine	 länderübergreifende	 Wahrnehmung	 von	 Regulierungs-
aufgaben	nach	§	54	Absatz	2	des	Energiewirtschaftsgesetzes	 ist	
anzustreben.

(2)	Die	 länderübergreifende	Wahrnehmung	nach	Absatz	1	muss	
sicherstellen,	dass	die	für	Mecklenburg-Vorpommern	zuständige	
Regulierungskammer	ihren	Sitz	in	Mecklenburg-Vorpommern	hat	
und	 deren	 Aufgaben	 durch	 Landesbedienstete	 wahrgenommen	
werden.	

Artikel 2 
Änderung der Energiewirtschaftszuständigkeitslandesver-

ordnung*

Der	 §	 4	 der	 Energiewirtschaftszuständigkeitslandesverordnung	
vom	29.	Dezember	2005	(GVOBl.	M-V	2006	S.	13),	die	durch	die	
Verordnung	vom	31.	Mai	2019	(GVOBl.	M-V	S.	482)	geändert	
worden	ist,	wird	aufgehoben.

Artikel 3 
Inkrafttreten

Dieses	Gesetz	tritt	am	Tag	nach	der	Verkündung	in	Kraft.

_____	
*	 Ändert	LVO	vom	29.	Dezember	2005;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	200	-	6	-	12

Das	vorstehende	Gesetz	wird	hiermit	ausgefertigt.	Es	ist	im	Gesetz-	und		
Verordnungsblatt	für	Mecklenburg-Vorpommern	zu	verkünden.

Schwerin,	den	20.	März	2020

 Die Ministerpräsidentin Der Minister für Energie, 
 Manuela Schwesig Infrastruktur und Digitalisierung 
  Christian Pegel
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Teil 1 
Allgemeine Vorschriften

§ 1 
Anwendungsbereich

(1)	Diese	Verordnung	regelt	aufgrund	von	Artikel	4	des	Studien-
akkreditierungsstaatsvertrages	vom	20.	Juni	2017	(GVOBl.	M-V	
S.	370)	das	Nähere	zu	den	formalen	Kriterien	nach	Artikel	2	Ab-
satz	2,	zu	den	fachlich-inhaltlichen	Kriterien	nach	Artikel	2	Ab-
satz	3	sowie	zum	Verfahren	nach	Artikel	3	des	Studienakkreditie-
rungsstaatsvertrages.

(2)	Ein	auf	der	Grundlage	entsprechender	Verordnungen	anderer	
Länder	 akkreditierter	 Bachelorabschluss	 von	 Berufsakademien	
steht	hochschulrechtlich	dem	Bachelorabschluss	einer	Hochschu-
le	gleich.

§ 2 
Formen der Akkreditierung

Formen	der	Akkreditierung	sind	die	Verfahren	nach	Artikel	3	Ab-
satz	1	Nummer	1	Studienakkreditierungsstaatsvertrag	(Systemak-
kreditierung),	nach	Artikel	3	Absatz	1	Nummer	2	(Programmakkre-
ditierung)	oder	alternative	Akkreditierungsverfahren	nach	Artikel	3	
Absatz	1	Nummer	3	des	Studienakkreditierungsstaatsvertrages.

Teil 2 
Formale Kriterien für Studiengänge

§ 3 
Studienstruktur und Studiendauer

(1)	Im	System	gestufter	Studiengänge	ist	der	Bachelorabschluss	
der	erste	berufsqualifizierende	Regelabschluss	eines	Hochschul-
studiums;	der	Masterabschluss	stellt	einen	weiteren	berufsqualifi-
zierenden	Hochschulabschluss	dar.	Grundständige	Studiengänge,	
die	unmittelbar	zu	einem	Masterabschluss	führen,	sind	mit	Aus-
nahme	der	in	Absatz	3	genannten	Studiengänge	ausgeschlossen.

(2)	Die	Regelstudienzeiten	für	ein	Vollzeitstudium	betragen	sechs,	
sieben	 oder	 acht	 Semester	 bei	 den	 Bachelorstudiengängen	 und	
vier,	drei	oder	zwei	Semester	bei	den	Masterstudiengängen.	 Im	
Bachelorstudium	beträgt	die	Regelstudienzeit	im	Vollzeitstudium	
mindestens	 drei	 Jahre.	 Bei	 konsekutiven	 Studiengängen	 beträgt	
die	Gesamtregelstudienzeit	 im	Vollzeitstudium	 fünf	 Jahre	 (zehn	

Semester).	 Längere	 Regelstudienzeiten	 sind	 bei	 entsprechender	
studienorganisatorischer	Gestaltung	ausnahmsweise	möglich,	um	
den	 Studierenden	 eine	 individuelle	 Lernbiografie,	 insbesondere	
durch	 Teilzeit-,	 Fern-,	 berufsbegleitendes	 oder	 duales	 Studium	
sowie	 berufspraktische	 Semester	 zu	 ermöglichen.	 Abweichend	
von	Satz	3	können	in	den	künstlerischen	Kernfächern	an	Kunst-	
und	Musikhochschulen	konsekutive	Bachelor-	und	Masterstudien-
gänge	 auch	 mit	 einer	 Gesamtregelstudienzeit	 von	 sechs	 Jahren	
eingerichtet	werden.

(3)	Theologische	Studiengänge,	die	für	das	Pfarramt,	das	Priester-
amt	und	den	Beruf	der	Pastoralreferentin	oder	des	Pastoralreferen-
ten	 qualifizieren	 („Theologisches	 Vollstudium“),	 müssen	 nicht	
gestuft	sein	und	können	eine	Regelstudienzeit	von	zehn	Semes-
tern	aufweisen.

§ 4 
Studiengangsprofile

(1)	Masterstudiengänge	können	in	„anwendungsorientierte“	und	
„forschungsorientierte“	 unterschieden	 werden.	 Masterstudien-
gänge	an	Kunst-	und	Musikhochschulen	können	ein	besonderes	
künstlerisches	 Profil	 haben.	 Masterstudiengänge,	 in	 denen	 die	
Bildungsvoraussetzungen	für	ein	Lehramt	vermittelt	werden,	ha-
ben	ein	besonderes	lehramtsbezogenes	Profil.	Das	jeweilige	Profil	
ist	in	der	Akkreditierung	festzustellen.

(2)	Bei	der	Einrichtung	eines	Masterstudiengangs	ist	festzulegen,	
ob	er	konsekutiv	oder	weiterbildend	ist.	Weiterbildende	Master-
studiengänge	entsprechen	 in	den	Vorgaben	zur	Regelstudienzeit	
und	zur	Abschlussarbeit	den	konsekutiven	Masterstudiengängen	
und	führen	zu	dem	gleichen	Qualifikationsniveau	und	zu	densel-
ben	Berechtigungen.	

(3)	Bachelor-	und	Masterstudiengänge	sehen	eine	Abschlussarbeit	
vor,	mit	der	die	Fähigkeit	nachgewiesen	wird,	innerhalb	einer	vor-
gegebenen	Frist	ein	Problem	aus	dem	jeweiligen	Fach	selbststän-
dig	nach	wissenschaftlichen	oder	künstlerischen	Methoden	zu	be	-
arbeiten.

§ 5 
Zugangsvoraussetzungen und Übergänge zwischen  

Studienangeboten

(1)	 Zugangsvoraussetzung	 für	 einen	 Masterstudiengang	 ist	 ein	
erster	berufsqualifizierender	Hochschulabschluss.	Weiterbildende	

Landesverordnung zur Regelung der Studienakkreditierung  
des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

(Studienakkreditierungslandesverordnung – StudakkLVO M-V)

Vom 10. März 2020

GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	221	-	26	-	1

Aufgrund	des	Artikels	1	Absatz	1	des	Gesetzes	zum	Staatsvertrag	über	die	Organisation	eines	gemeinsamen	Akkreditierungssystems	zur	
Qualitätssicherung	in	Studium	und	Lehre	an	deutschen	Hochschulen	vom	18.	Dezember	2017	(GVOBl.	M-V	S.	369)	in	Verbindung	mit	
Artikel	4	Absatz	1	bis	4	des	Studienakkreditierungsstaatsvertrages	vom	20.	Juni	2017	(GVOBl.	M-V	S.	370)	verordnet	die	Landesregierung:
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Masterstudiengänge	 setzen	 qualifizierte	 berufspraktische	 Erfah-
rung	von	in	der	Regel	nicht	unter	einem	Jahr	voraus.

(2)	Als	 Zugangsvoraussetzung	 für	 künstlerische	 Masterstudien-
gänge	 ist	 die	 hierfür	 erforderliche	besondere	künstlerische	Eig-
nung	nachzuweisen.

(3)	Für	den	Zugang	zu	Masterstudiengängen	können	weitere	Vor-
aussetzungen	entsprechend	Landesrecht	vorgesehen	werden.

§ 6 
Abschlüsse und Abschlussbezeichnungen

(1)	Nach	einem	erfolgreich	abgeschlossenen	Bachelor-	oder	Mas-
terstudiengang	wird	jeweils	nur	ein	Grad,	der	Bachelor-	oder	Mas-
tergrad,	verliehen,	soweit	das	Landeshochschulgesetz	nicht	ande-
re	Abschlussbezeichnungen	vorsieht.	Ausnahmen	sind	bei	Multi-
ple-Degree-Abschlüssen	möglich.	Eine	Differenzierung	der	Ab-
schlussgrade	 nach	 der	 Dauer	 der	 Regelstudienzeit	 findet	 nicht	
statt.

(2)	Für	Bachelor-	und	konsekutive	Mastergrade	sind	folgende	Be-
zeichnungen	zu	verwenden:

1.	 Bachelor	of	Arts	(B.A.)	und	Master	of	Arts	(M.A.)	in	den	Fä-
chergruppen	Sprach-	und	Kulturwissenschaften,	Sport,	Sport-
wissenschaft,	Sozialwissenschaften,	Kunstwissenschaft,	Dar-
stellende	Kunst	und	bei	entsprechender	inhaltlicher	Ausrich-
tung	in	der	Fächergruppe	Wirtschaftswissenschaften	sowie	in	
künstlerisch	angewandten	Studiengängen,

2.	 Bachelor	of	Science	(B.Sc.)	und	Master	of	Science	(M.Sc.)	in	
den	Fächergruppen	Mathematik,	Naturwissenschaften,	Medi-
zin,	Agrar-,	Forst-	und	Ernährungswissenschaften,	in	den	Fä-
chergruppen	Ingenieurwissenschaften	und	Wirtschaftswissen-
schaften	bei	entsprechender	inhaltlicher	Ausrichtung,

3.	 Bachelor	of	Engineering	(B.Eng.)	und	Master	of	Engineering	
(M.Eng.)	 in	 der	 Fächergruppe	 Ingenieurwissenschaften	 bei	
entsprechender	inhaltlicher	Ausrichtung,

4.	 Bachelor	of	Laws	(LL.B.)	und	Master	of	Laws	(LL.M.)	in	der	
Fächergruppe	Rechtswissenschaften,

5.	 Bachelor	 of	 Fine	 Arts	 (B.F.A.)	 und	 Master	 of	 Fine	 Arts	
(M.F.A.)	in	der	Fächergruppe	Freie	Kunst,

6.	 Bachelor	of	Music	(B.Mus.)	und	Master	of	Music	(M.Mus.)	in	
der	Fächergruppe	Musik,

7.	 Bachelor	 of	 Education	 (B.Ed.)	 und	 Master	 of	 Education	
(M.Ed.)	 für	 Studiengänge,	 in	 denen	 die	 Bildungsvorausset-
zungen	für	ein	Lehramt	vermittelt	werden.	Für	einen	polyva-
lenten	 Studiengang	 kann	 entsprechend	 dem	 inhaltlichen	
Schwerpunkt	 des	 Studiengangs	 eine	 Bezeichnung	 nach	 den	
Nummern	1	bis	7	vorgesehen	werden.

Fachliche	Zusätze	zu	den	Abschlussbezeichnungen	und	gemischt-
sprachige	Abschlussbezeichnungen	sind	ausgeschlossen.	Bache-
lorgrade	 mit	 dem	 Zusatz	 „honours“	 („B.A.	 hon.“)	 sind	 ausge-
schlossen.	 Bei	 interdisziplinären	 und	 Kombinationsstudiengän-

gen	richtet	sich	die	Abschlussbezeichnung	nach	demjenigen	Fach-
gebiet,	dessen	Bedeutung	im	Studiengang	überwiegt.	Für	Weiter-
bildungsstudiengänge	 dürfen	 auch	 Mastergrade	 verwendet	 wer-
den,	 die	 von	 den	 vorgenannten	 Bezeichnungen	 abweichen.	 Für	
theologische	Studiengänge,	die	für	das	Pfarramt,	das	Priesteramt	
und	den	Beruf	der	Pastoralreferentin	oder	des	Pastoralreferenten	
qualifizieren	(„Theologisches	Vollstudium“),	können	auch	abwei-
chende	Bezeichnungen	verwendet	werden.

(3)	 In	 den	Abschlussdokumenten	 darf	 an	 geeigneter	 Stelle	 ver-
deutlicht	werden,	dass	das	Qualifikationsniveau	des	Bachelorab-
schlusses	 einem	 Diplomabschluss	 an	 Fachhochschulen	 bezie-
hungsweise	 das	 Qualifikationsniveau	 eines	 Masterabschlusses	
einem	 Diplomabschluss	 an	 Universitäten	 oder	 gleichgestellten	
Hochschulen	entspricht.

(4)	Auskunft	über	das	dem	Abschluss	zugrundeliegende	Studium	
im	Einzelnen	erteilt	das	Diploma	Supplement,	das	Bestandteil	je-
des	Abschlusszeugnisses	ist.

§ 7 
Modularisierung

(1)	Die	Studiengänge	sind	in	Studieneinheiten	(Module)	zu	glie-
dern,	die	durch	die	Zusammenfassung	von	Studieninhalten	thema-
tisch	und	zeitlich	abgegrenzt	sind.	Die	Inhalte	eines	Moduls	sind	
so	zu	bemessen,	dass	sie	in	der	Regel	innerhalb	von	maximal	zwei	
aufeinander	 folgenden	 Semestern	 vermittelt	 werden	 können;	 in	
besonders	begründeten	Ausnahmefällen	kann	sich	ein	Modul	auch	
über	 mehr	 als	 zwei	 Semester	 erstrecken.	 Für	 das	 künstlerische	
Kernfach	im	Bachelorstudium	sind	mindestens	zwei	Module	ver-
pflichtend,	die	etwa	zwei	Drittel	der	Arbeitszeit	in	Anspruch	neh-
men	können.

(2)	Die	Beschreibung	eines	Moduls	soll	mindestens	enthalten:

1.	 Inhalte	und	Qualifikationsziele	des	Moduls,

2.	 Lehr-	und	Lernformen,

3.	 Voraussetzungen	für	die	Teilnahme,

4.	 Verwendbarkeit	des	Moduls,

5.	 Voraussetzungen	für	die	Vergabe	von	ECTS-Leistungspunk-
ten	 entsprechend	 dem	 European	 Credit	 Transfer	 System	
(ECTS-Leistungspunkte),

6.	 ECTS-Leistungspunkte	und	Benotung,

7.	 Häufigkeit	des	Angebots	des	Moduls,

8.	 Arbeitsaufwand	und

9.	 Dauer	des	Moduls.

(3)	Unter	den	Voraussetzungen	für	die	Teilnahme	sind	die	Kennt-
nisse,	Fähigkeiten	und	Fertigkeiten	für	eine	erfolgreiche	Teilnah-
me	und	Hinweise	für	die	geeignete	Vorbereitung	durch	die	Studie-
renden	zu	benennen.	Im	Rahmen	der	Verwendbarkeit	des	Moduls	
ist	 darzustellen,	 welcher	 Zusammenhang	 mit	 anderen	 Modulen	
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desselben	Studiengangs	besteht	und	inwieweit	es	zum	Einsatz	in	
anderen	Studiengängen	geeignet	ist.	Bei	den	Voraussetzungen	für	
die	Vergabe	von	ECTS-Leistungspunkten	ist	anzugeben,	wie	ein	
Modul	erfolgreich	absolviert	werden	kann	(Prüfungsart,	-umfang,	
-dauer).

§ 8 
Leistungspunktesystem

(1)	Jedem	Modul	ist	in	Abhängigkeit	vom	Arbeitsaufwand	für	die	
Studierenden	eine	bestimmte	Anzahl	von	ECTS-Leistungspunk-
ten	zuzuordnen.	Je	Semester	sind	in	der	Regel	30	Leistungspunk-
te	 zugrunde	 zu	 legen.	 Ein	 Leistungspunkt	 entspricht	 einer	 Ge-
samtarbeitsleistung	der	Studierenden	im	Präsenz-	und	Selbststu-
dium	von	25	bis	höchstens	30	Zeitstunden.	Für	ein	Modul	werden	
ECTS-Leistungspunkte	 gewährt,	 wenn	 die	 in	 der	 Prüfungsord-
nung	vorgesehenen	Leistungen	nachgewiesen	werden.	Die	Verga-
be	 von	 ECTS-Leistungspunkten	 setzt	 nicht	 zwingend	 eine	 Prü-
fung,	sondern	den	erfolgreichen	Abschluss	des	jeweiligen	Moduls	
voraus.

(2)	Für	den	Bachelorabschluss	sind	nicht	weniger	als	180	ECTS-
Leistungspunkte	nachzuweisen.	Für	den	Masterabschluss	werden	
unter	Einbeziehung	des	vorangehenden	Studiums	bis	zum	ersten	
berufsqualifizierenden	Abschluss	300	ECTS-Leistungspunkte	be-
nötigt.	Davon	kann	bei	entsprechender	Qualifikation	der	Studie-
renden	 im	 Einzelfall	 abgewichen	 werden,	 auch	 wenn	 nach	Ab-
schluss	 eines	 Masterstudiengangs	 300	 ECTS-Leistungspunkte	
nicht	erreicht	werden.	Bei	konsekutiven	Bachelor-	und	Masterstu-
diengängen	in	den	künstlerischen	Kernfächern	an	Kunst-	und	Mu-
sikhochschulen	mit	einer	Gesamtregelstudienzeit	von	sechs	Jah-
ren	wird	das	Masterniveau	mit	360	ECTS-Leistungspunkten	er-
reicht.

(3)	Der	Bearbeitungsumfang	beträgt	für	die	Bachelorarbeit	6	bis	
12	 ECTS-Leistungspunkte	 und	 für	 die	 Masterarbeit	 15	 bis	 30	
ECTS-Leistungspunkte.	In	Studiengängen	der	Freien	Kunst	kann	
in	begründeten	Ausnahmefällen	der	Bearbeitungsumfang	für	die	
Bachelorarbeit	bis	zu	20	ECTS-Leistungspunkte	und	für	die	Mas-
terarbeit	bis	zu	40	ECTS-Leistungspunkte	betragen.

(4)	In	begründeten	Ausnahmefällen	können	für	Studiengänge	mit	
besonderen	studienorganisatorischen	Maßnahmen	bis	zu	75	ECTS-
Leistungspunkte	pro	Studienjahr	zugrunde	gelegt	werden.	Dabei	ist	
die	Arbeitsbelastung	eines	ECTS-Leistungspunktes	mit	30	Stunden	
bemessen.	Besondere	studienorganisatorische	Maßnahmen	können	
insbesondere	Lernumfeld	und	Betreuung,	Studienstruktur,	Studien-
planung	und	Maßnahmen	zur	Sicherung	des	Lebensunterhalts	be-
treffen.

(5)	 Bei	 Lehramtsstudiengängen	 für	 Lehrämter	 der	 Grundschule	
oder	 Primarstufe,	 für	 übergreifende	 Lehrämter	 der	 Primarstufe	
und	aller	oder	einzelner	Schularten	der	Sekundarstufe,	für	Lehr-
ämter	für	alle	oder	einzelne	Schularten	der	Sekundarstufe	I	sowie	
für	 Sonderpädagogische	 Lehrämter	 I	 kann	 ein	 Masterabschluss	
vergeben	werden,	wenn	nach	mindestens	240	an	der	Hochschule	
erworbenen	 ECTS-Leistungspunkten	 unter	 Einbeziehung	 des	
Vorbereitungsdienstes	insgesamt	300	ECTS-Leistungspunkte	er-
reicht	sind.

§ 9 
Besondere Kriterien für Kooperationen mit  

nichthochschulischen Einrichtungen

(1)	Umfang	und	Art	bestehender	Kooperationen	mit	Unternehmen	
und	sonstigen	Einrichtungen	sind	unter	Einbezug	nichthochschu-
lischer	Lernorte	und	Studienanteile	sowie	der	Unterrichtssprache(n)	
vertraglich	geregelt	und	auf	der	Internetseite	der	Hochschule	be-
schrieben.	 Bei	 der	 Anwendung	 von	 Anrechnungsmodellen	 im	
Rahmen	 von	 studiengangsbezogenen	 Kooperationen	 ist	 die	 in-
haltliche	 Gleichwertigkeit	 anzurechnender	 nichthochschulischer	
Qualifikationen	und	deren	Äquivalenz	gemäß	dem	angestrebten	
Qualifikationsniveau	nachvollziehbar	dargelegt.

(2)	Im	Fall	von	studiengangsbezogenen	Kooperationen	mit	nicht-
hochschulischen	Einrichtungen	ist	der	Mehrwert	für	die	künftigen	
Studierenden	und	die	gradverleihende	Hochschule	nachvollzieh-
bar	dargelegt.

§ 10 
Sonderregelungen für Joint-Degree-Programme

(1)	Ein	Joint-Degree-Programm	ist	ein	gestufter	Studiengang,	der	
von	 einer	 inländischen	 Hochschule	 gemeinsam	 mit	 einer	 oder	
mehreren	Hochschulen	ausländischer	Staaten	aus	dem	Europäi-
schen	Hochschulraum	koordiniert	und	angeboten	wird,	zu	einem	
gemeinsamen	Abschluss	 führt	 und	 folgende	 weitere	 Merkmale	
aufweist:

1.	 Integriertes	Curriculum,

2.	 Studienanteil	 an	 einer	 oder	 mehreren	 ausländischen	 Hoch-
schulen	von	in	der	Regel	mindestens	25	Prozent,	

3.	 vertraglich	geregelte	Zusammenarbeit,

4.	 abgestimmtes	Zugangs-	und	Prüfungswesen	und	

5.	 eine	gemeinsame	Qualitätssicherung.

(2)	 Qualifikationen	 und	 Studienzeiten	 werden	 in	 Übereinstim-
mung	 mit	 dem	 Gesetz	 zu	 dem	 Übereinkommen	 vom	 11.	April	
1997	über	die	Anerkennung	von	Qualifikationen	im	Hochschulbe-
reich	in	der	europäischen	Region	vom	16.	Mai	2007	(BGBl.	2007	
II	S.	712)	(Lissabon-Konvention)	anerkannt.	Das	ECTS	wird	ent-
sprechend	§§	7	und	8	Absatz	1	angewendet	und	die	Verteilung	der	
Leistungspunkte	ist	geregelt.	Für	den	Bachelorabschluss	sind	180	
bis	 240	 Leistungspunkte	 nachzuweisen	 und	 für	 den	 Masterab-
schluss	nicht	weniger	als	60	Leistungspunkte.	Die	wesentlichen	
Studieninformationen	sind	veröffentlicht	und	für	die	Studierenden	
jederzeit	zugänglich.

(3)	 Wird	 ein	 Joint-Degree-Programm	 von	 einer	 inländischen	
Hochschule	 gemeinsam	 mit	 einer	 oder	 mehreren	 Hochschulen	
ausländischer	Staaten	koordiniert	und	angeboten,	die	nicht	dem	
Europäischen	Hochschulraum	angehören	(außereuropäische	Ko-
operationspartner),	so	finden	auf	Antrag	der	inländischen	Hoch-
schule	die	Absätze	1	und	2	entsprechende	Anwendung,	wenn	sich	
die	außereuropäischen	Kooperationspartner	in	der	Kooperations-
vereinbarung	mit	der	inländischen	Hochschule	zu	einer	Akkredi-
tierung	unter	Anwendung	der	in	den	Absätzen	1	und	2	sowie	in	
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§	16	Absatz	1	und	in	§	33	Absatz	1	geregelten	Kriterien	und	Ver-
fahrensregeln	verpflichtet.

Teil 3 
Fachlich-inhaltliche Kriterien für Studiengänge und  

Qualitätsmanagementsysteme

§ 11 
Qualifikationsziele und Abschlussniveau

(1)	Die	Qualifikationsziele	und	die	angestrebten	Lernergebnisse	
sind	klar	formuliert	und	tragen	den	in	Artikel	2	Absatz	3	Num-
mer	1	Studienakkreditierungsstaatsvertrag	genannten	Zielen	von	
Hochschulbildung	 nachvollziehbar	 Rechnung.	 Die	 Dimension	
Persönlichkeitsbildung	 umfasst	 auch	 die	 künftige	 zivilgesell-
schaftliche,	 politische	 und	 kulturelle	 Rolle	 der	 Absolventinnen	
und	Absolventen.	Die	Studierenden	sollen	nach	ihrem	Abschluss	
in	 der	 Lage	 sein,	 gesellschaftliche	 Prozesse	 kritisch,	 reflektiert	
sowie	 mit	 Verantwortungsbewusstsein	 und	 in	 demokratischem	
Gemeinsinn	maßgeblich	mitzugestalten.

(2)	Die	fachlichen	und	wissenschaftlichen/künstlerischen	Anfor-
derungen	umfassen	die	Aspekte	Wissen	und	Verstehen	(Wissens-
verbreiterung,	Wissensvertiefung	 und	Wissensverständnis),	 Ein-
satz,	Anwendung	und	Erzeugung	von	Wissen/Kunst	(Nutzung	und	
Transfer,	wissenschaftliche	Innovation),	Kommunikation	und	Ko-
	operation	 sowie	 wissenschaftliches/künstlerisches	 Selbstver-
ständnis	und	Professionalität	und	sind	stimmig	 im	Hinblick	auf	
das	vermittelte	Abschlussniveau.

(3)	Bachelorstudiengänge	dienen	der	Vermittlung	wissenschaftli-
cher	Grundlagen,	Methodenkompetenz	und	berufsfeldbezogener	
Qualifikationen	und	stellen	eine	breite	wissenschaftliche	Qualifi-
zierung	sicher.	Konsekutive	Masterstudiengänge	sind	als	vertie-
fende,	verbreiternde,	fachübergreifende	oder	fachlich	andere	Stu-
diengänge	 ausgestaltet.	Weiterbildende	 Masterstudiengänge	 set-
zen	 qualifizierte	 berufspraktische	 Erfahrung	 von	 in	 der	 Regel	
nicht	unter	einem	Jahr	voraus.	Das	Studiengangskonzept	weiter-
bildender	Masterstudiengänge	berücksichtigt	die	beruflichen	Er-
fahrungen	und	knüpft	zur	Erreichung	der	Qualifikationsziele	an	
diese	an.	Bei	der	Konzeption	legt	die	Hochschule	den	Zusammen-
hang	von	beruflicher	Qualifikation	und	Studienangebot	sowie	die	
Gleichwertigkeit	der	Anforderungen	zu	konsekutiven	Masterstu-
diengängen	dar.	Künstlerische	Studiengänge	fördern	die	Fähigkeit	
zur	künstlerischen	Gestaltung	und	entwickeln	diese	fort.

§ 12 
Schlüssiges Studiengangskonzept und adäquate Umsetzung

(1)	Das	Curriculum	 ist	 unter	Berücksichtigung	der	 festgelegten	
Eingangsqualifikation	und	im	Hinblick	auf	die	Erreichbarkeit	der	
Qualifikationsziele	 adäquat	 aufgebaut.	 Die	 Qualifikationsziele,	
die	Studiengangsbezeichnung,	Abschlussgrad	und	 -bezeichnung	
und	 das	 Modulkonzept	 sind	 stimmig	 aufeinander	 bezogen.	 Das	
Studiengangskonzept	umfasst	vielfältige,	an	die	 jeweilige	Fach-
kultur	und	das	Studienformat	angepasste	Lehr-	und	Lernformen	
sowie	gegebenenfalls	Praxisanteile.	Es	schafft	geeignete	Rahmen-
bedingungen	zur	Förderung	der	studentischen	Mobilität,	die	den	
Studierenden	 einen	 Aufenthalt	 an	 anderen	 Hochschulen	 ohne	
Zeitverlust	ermöglichen.	Es	bezieht	die	Studierenden	aktiv	in	die	

Gestaltung	 von	 Lehr-	 und	 Lernprozessen	 ein	 (studierendenzen-
triertes	Lehren	und	Lernen)	und	eröffnet	Freiräume	für	ein	selbst-
gestaltetes	Studium.

(2)	Das	Curriculum	wird	durch	ausreichendes	fachlich	und	metho-
disch-didaktisch	qualifiziertes	Lehrpersonal	umgesetzt.	Die	Ver-
bindung	von	Forschung	und	Lehre	wird	entsprechend	dem	Profil	
der	Hochschulart	 insbesondere	durch	hauptberuflich	 tätige	Pro-
fessorinnen	und	Professoren	sowohl	 in	grundständigen	als	auch	
weiterführenden	 Studiengängen	 gewährleistet.	 Die	 Hochschule	
ergreift	geeignete	Maßnahmen	der	Personalauswahl	und	-qualifi-
zierung.

(3)	Der	Studiengang	verfügt	darüber	hinaus	über	eine	angemesse-
ne	Ressourcenausstattung	(insbesondere	nichtwissenschaftliches	
Personal,	 Raum-	 und	 Sachausstattung,	 einschließlich	 IT-Infra-
struktur,	Lehr-	und	Lernmittel).

(4)	Prüfungen	und	Prüfungsarten	ermöglichen	eine	aussagekräfti-
ge	Überprüfung	der	erreichten	Lernergebnisse.	Sie	sind	modulbe-
zogen	und	kompetenzorientiert.

(5)	 Die	 Studierbarkeit	 in	 der	 Regelstudienzeit	 ist	 gewährleistet.	
Dies	umfasst	insbesondere

1.	 einen	planbaren	und	verlässlichen	Studienbetrieb,

2.	 die	weitgehende	Überschneidungsfreiheit	von	Lehrveranstal-
tungen	und	Prüfungen,

3.	 einen	 plausiblen	 und	 der	 Prüfungsbelastung	 angemessenen	
durchschnittlichen	Arbeitsaufwand,	wobei	die	Lernergebnisse	
eines	Moduls	so	zu	bemessen	sind,	dass	sie	in	der	Regel	inner-
halb	eines	Semesters	oder	eines	Jahres	erreicht	werden	kön-
nen,	was	in	regelmäßigen	Erhebungen	validiert	wird,	und	

4.	 eine	 adäquate	 und	 belastungsangemessene	 Prüfungsdichte	
und	-organisation,	wobei	in	der	Regel	für	ein	Modul	nur	eine	
Prüfung	vorgesehen	wird	und	Module	mindestens	einen	Um-
fang	von	fünf	ECTS-Leistungspunkten	aufweisen	sollen.

(6)	 Studiengänge	 mit	 besonderem	 Profilanspruch	 weisen	 ein	 in	
sich	geschlossenes	Studiengangskonzept	aus,	das	die	besonderen	
Charakteristika	des	Profils	angemessen	darstellt.

§ 13 
Fachlich-inhaltliche Gestaltung der Studiengänge

(1)	Die	Aktualität	und	Adäquanz	der	fachlichen	und	wissenschaft-
lichen	Anforderungen	 ist	 gewährleistet.	 Die	 fachlich-inhaltliche	
Gestaltung	und	die	methodisch-didaktischen	Ansätze	des	Curricu-
lums	werden	kontinuierlich	überprüft	und	an	fachliche	und	didak-
tische	Weiterentwicklungen	angepasst.	Dazu	erfolgt	eine	systema-
tische	Berücksichtigung	des	fachlichen	Diskurses	auf	nationaler	
und	gegebenenfalls	internationaler	Ebene.

(2)	In	Studiengängen,	in	denen	die	Bildungsvoraussetzungen	für	
ein	 Lehramt	 vermittelt	 werden,	 sind	 Grundlage	 der	Akkreditie-
rung	 sowohl	 die	 Bewertung	 der	 Bildungswissenschaften	 und	
Fachwissenschaften	sowie	deren	Didaktik	nach	ländergemeinsa-
men	 und	 länderspezifischen	 fachlichen	Anforderungen	 als	 auch	
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die	ländergemeinsamen	und	länderspezifischen	strukturellen	Vor-
gaben	für	die	Lehrerausbildung.

(3)	 Im	Rahmen	der	Akkreditierung	von	Lehramtsstudiengängen	
ist	insbesondere	zu	prüfen,	ob

1.	 ein	integratives	Studium	an	Universitäten	oder	gleichgestell-
ten	 Hochschulen	 von	 mindestens	 zwei	 Fachwissenschaften	
und	von	Bildungswissenschaften	in	der	Bachelorphase	sowie	
in	der	Masterphase	(Ausnahmen	sind	bei	den	Fächern	Kunst	
und	Musik	zulässig),

2.	 schulpraktische	Studien	bereits	während	des	Bachelorstudiums	
und

3.	 eine	Differenzierung	des	Studiums	und	der	Abschlüsse	nach	
Lehrämtern

erfolgt	sind.	Ausnahmen	beim	Lehramt	für	die	beruflichen	Schu-
len	sind	zulässig.

§ 14 
Studienerfolg

Der	 Studiengang	 unterliegt	 unter	 Beteiligung	 von	 Studierenden	
und	Absolventinnen	und	Absolventen	einem	kontinuierlichen	Mo-
nitoring.	Auf	 dieser	 Grundlage	 werden	 Maßnahmen	 zur	 Siche-
rung	 des	 Studienerfolgs	 abgeleitet.	 Diese	 werden	 fortlaufend	
überprüft	und	die	Ergebnisse	für	die	Weiterentwicklung	des	Stu-
diengangs	 genutzt.	 Die	 Beteiligten	 werden	 über	 die	 Ergebnisse	
und	 die	 ergriffenen	 Maßnahmen	 unter	 Beachtung	 datenschutz-
rechtlicher	Belange	informiert.

§ 15 
Geschlechtergerechtigkeit und Nachteilsausgleich

Die	Hochschule	verfügt	über	Konzepte	zur	Geschlechtergerech-
tigkeit	und	zur	Förderung	der	Chancengleichheit	von	Studieren-
den	in	besonderen	Lebenslagen	sowie	für	Studierende	mit	Behin-
derungen	oder	chronischen	Erkrankungen,	die	auf	der	Ebene	des	
Studiengangs	umgesetzt	werden.

§ 16 
Sonderregelungen für Joint-Degree-Programme

(1)	Für	Joint-Degree-Programme	finden	die	Regelungen	in	§	11	
Absatz	1	und	2	sowie	§	12	Absatz	1	Satz	1	bis	3,	Absatz	2	Satz	1,	
Absatz	3	und	4	sowie	§	14	entsprechend	Anwendung.	Daneben	
gilt:

1.	 Die	 Zugangsanforderungen	 und	Auswahlverfahren	 sind	 der	
Niveaustufe	und	der	Fachdisziplin,	in	der	der	Studiengang	an-
gesiedelt	ist,	angemessen.

2.	 Es	kann	nachgewiesen	werden,	dass	mit	dem	Studiengang	die	
angestrebten	Lernergebnisse	erreicht	werden.

3.	 Soweit	einschlägig,	sind	die	Vorgaben	der	Richtlinie	2005/36/
EG	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	7.	Sep-

tember	2005	über	die	Anerkennung	von	Berufsqualifikationen	
(ABl.	L	255	vom	30.9.2005,	S.	22),	die	zuletzt	durch	Dele-
gierten	Beschluss	(EU)	2019/608	(ABl.	L	104	vom	15.4.2019,	
S.	1)	geändert	worden	ist,	berücksichtigt.

4.	 Bei	der	Betreuung,	der	Gestaltung	des	Studiengangs	und	den	
angewendeten	Lehr-	und	Lernformen	werden	die	Vielfalt	der	
Studierenden	und	ihrer	Bedürfnisse	respektiert	und	die	spezi-
fischen	Anforderungen	mobiler	Studierender	berücksichtigt.

5.	 Das	Qualitätsmanagementsystem	der	Hochschule	gewährleis-
tet	die	Umsetzung	der	vorstehenden	und	der	in	§	17	genannten	
Maßgaben.

(2)	 Wird	 ein	 Joint-Degree-Programm	 von	 einer	 inländischen	
Hochschule	gemeinsam	mit	einer	Hochschule	oder	mit	mehreren	
Hochschulen	 ausländischer	 Staaten	 koordiniert	 und	 angeboten,	
die	 nicht	 dem	 Europäischen	 Hochschulraum	 angehören	 (außer-
europäische	Kooperationspartner),	so	findet	auf	Antrag	der	inlän-
dischen	Hochschule	Absatz	1	entsprechende	Anwendung,	wenn	
sich	die	außereuropäischen	Kooperationspartner	in	der	Koopera-
tionsvereinbarung	mit	der	inländischen	Hochschule	zu	einer	Ak-
kreditierung	unter	Anwendung	der	in	Absatz	1	sowie	der	in	§	10	
Absatz	 1	 und	 2	 und	 in	 §	 33	Absatz	 1	 geregelten	 Kriterien	 und	
Verfahrensregeln	verpflichtet.

§ 17 
Konzept des Qualitätsmanagementsystems  

(Ziele, Prozesse, Instrumente)

(1)	Die	Hochschule	verfügt	über	ein	Leitbild	für	die	Lehre,	das	sich	
in	den	Curricula	ihrer	Studiengänge	widerspiegelt.	Das	Qualitäts-
managementsystem	folgt	den	Werten	und	Normen	des	Leitbildes	
für	die	Lehre	und	zielt	darauf	ab,	die	Studienqualität	kontinuierlich	
zu	verbessern.	Es	gewährleistet	die	systematische	Umsetzung	der	in	
Teil	2	und	3	genannten	Maßgaben.	Die	Hochschule	hat	Entschei-
dungsprozesse,	 Zuständigkeiten	 und	Verantwortlichkeiten	 für	 die	
Einrichtung,	Überprüfung,	Weiterentwicklung	und	Einstellung	von	
Studiengängen	und	die	hochschuleigenen	Verfahren	zur	Akkreditie-
rung	von	Studiengängen	im	Rahmen	ihres	Qualitätsmanagement-
systems	festgelegt	und	hochschulweit	veröffentlicht.

(2)	Das	Qualitätsmanagementsystem	wurde	unter	Beteiligung	der	
Mitgliedsgruppen	der	Hochschule	und	unter	Einbeziehung	exter-
nen	Sachverstands	erstellt.	Es	stellt	die	Unabhängigkeit	von	Qua-
litätsbewertungen	sicher	und	enthält	Verfahren	zum	Umgang	mit	
hochschulinternen	Konflikten	sowie	ein	internes	Beschwerdesys-
tem.	Es	beruht	auf	geschlossenen	Regelkreisen,	umfasst	alle	Leis-
tungsbereiche	der	Hochschule,	die	für	Studium	und	Lehre	unmit-
telbar	relevant	sind	und	verfügt	über	eine	angemessene	und	nach-
haltige	Ressourcenausstattung.	Funktionsfähigkeit	und	Wirksam-
keit	mit	Bezug	auf	die	Studienqualität	werden	von	der	Hochschu-
le	regelmäßig	überprüft	und	kontinuierlich	weiterentwickelt.

§ 18 
Maßnahmen zur Umsetzung  

des Qualitätsmanagementkonzepts

(1)	Das	Qualitätsmanagementsystem	beinhaltet	regelmäßige	Be-
wertungen	der	Studiengänge	und	der	für	Lehre	und	Studium	rele-
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vanten	Leistungsbereiche	durch	interne	und	externe	Studierende,	
hochschulexterne	 wissenschaftliche	 Expertinnen	 und	 Experten,	
Vertreterinnen	 und	 Vertreter	 der	 Berufspraxis,	 Absolventinnen	
und	Absolventen.	Zeigt	sich	dabei	Handlungsbedarf,	werden	die	
erforderlichen	Maßnahmen	ergriffen	und	umgesetzt.

(2)	 Sofern	 auf	 der	 Grundlage	 des	 Qualitätsmanagementsystems	
der	Hochschule	auch	Bewertungen	von	Lehramtsstudiengängen,	
Lehramtsstudiengängen	mit	dem	Kombinationsfach	Evangelische	
oder	Katholische	Theologie/Religion,	evangelisch-theologischen	
Studiengängen,	 die	 für	 das	 Pfarramt	 qualifizieren,	 und	 anderen	
Bachelor-	und	Masterstudiengängen	mit	dem	Kombinationsfach	
Evangelische	oder	Katholische	Theologie	vorgenommen	werden,	
gelten	 die	 Mitwirkungs-	 und	 Zustimmungserfordernisse	 gemäß	
§	25	Absatz	1	Satz	3	bis	5	entsprechend.	

(3)	Die	für	die	Umsetzung	des	Qualitätsmanagementsystems	er-
forderlichen	Daten	werden	hochschulweit	und	regelmäßig	erho-
ben.

(4)	Die	Hochschule	dokumentiert	die	Bewertung	der	Studiengän-
ge	 des	 hochschulinternen	 Qualitätsmanagementsystems	 unter	
Einschluss	 der	 Voten	 der	 externen	 Beteiligten	 und	 informiert	
Hochschulmitglieder,	 Öffentlichkeit,	Träger	 und	 Sitzland	 regel-
mäßig	 über	 die	 ergriffenen	 Maßnahmen.	 Sie	 informiert	 die	 Öf-
fentlichkeit	 über	 die	 auf	 der	 Grundlage	 des	 hochschulinternen	
Verfahrens	 erfolgten	 Akkreditierungsentscheidungen	 und	 stellt	
dem	Akkreditierungsrat	die	zur	Veröffentlichung	nach	§	29	erfor-
derlichen	Informationen	zur	Verfügung.

§ 19 
Kooperationen mit nichthochschulischen Einrichtungen

Führt	eine	Hochschule	einen	Studiengang	in	Kooperation	mit	ei-
ner	nichthochschulischen	Einrichtung	durch,	 ist	die	Hochschule	
für	die	Einhaltung	der	Maßgaben	gemäß	der	Teile	2	und	3	verant-
wortlich.	 Die	 gradverleihende	 Hochschule	 darf	 Entscheidungen	
über	 Inhalt	 und	 Organisation	 des	 Curriculums,	 über	 Zulassung,	
Anerkennung	 und	Anrechnung,	 über	 die	Aufgabenstellung	 und	
Bewertung	von	Prüfungsleistungen,	über	die	Verwaltung	von	Prü-
fungs-	und	Studierendendaten,	über	die	Verfahren	der	Qualitätssi-
cherung	 sowie	 über	 Kriterien	 und	 Verfahren	 der	 Auswahl	 des	
Lehrpersonals	nicht	delegieren.

§ 20 
Hochschulische Kooperationen

(1)	Führt	eine	Hochschule	eine	studiengangsbezogene	Kooperation	
mit	einer	anderen	Hochschule	durch,	gewährleistet	die	gradverlei-
hende	Hochschule	beziehungsweise	gewährleisten	die	gradverlei-
henden	Hochschulen	die	Umsetzung	und	die	Qualität	des	Studien-
gangskonzeptes.	Art	und	Umfang	der	Kooperation	sind	beschrieben	
und	die	der	Kooperation	zugrundeliegenden	Vereinbarungen	doku-
mentiert.

(2)	Führt	eine	systemakkreditierte	Hochschule	eine	studiengangs-
bezogene	Kooperation	mit	einer	anderen	Hochschule	durch,	kann	
die	 systemakkreditierte	 Hochschule	 dem	 Studiengang	 das	 Siegel	
des	Akkreditierungsrates	 gemäß	 §	 22	Absatz	 4	 Satz	 2	 verleihen,	
sofern	sie	selbst	gradverleihend	ist	und	die	Umsetzung	und	die	Qua-

lität	des	Studiengangskonzeptes	gewährleistet.	Absatz	1	Satz	2	gilt	
entsprechend.

(3)	Im	Fall	der	Kooperation	von	Hochschulen	auf	der	Ebene	ihrer	
Qualitätsmanagementsysteme	ist	eine	Systemakkreditierung	jeder	
der	beteiligten	Hochschulen	erforderlich.	Auf	Antrag	der	koope-
rierenden	Hochschulen	ist	ein	gemeinsames	Verfahren	der	System-
akkreditierung	zulässig.

§ 21 
(gegenstandslos)

Teil 4 
Verfahrensregeln für die Programm- und  

Systemakkreditierung

§ 22 
Entscheidung des Akkreditierungsrates;  

Verleihung des Siegels

(1)	Der	Akkreditierungsrat	entscheidet	auf	Antrag	der	Hochschule	
über	die	Akkreditierung	durch	die	Feststellung	der	Einhaltung	der	
formalen	Kriterien	und	der	 fachlich-inhaltlichen	Kriterien	gemäß	
Artikel	 3	Absatz	 5	 Satz	 1	 Studienakkreditierungsstaatsvertrag	 in	
Verbindung	mit	Teil	2	und	Teil	3	dieser	Rechtsverordnung.	Grund-
lage	für	die	Entscheidung	über	die	formalen	Kriterien	ist	ein	Prüf-
bericht	gemäß	Artikel	4	Absatz	3	Satz	1	Nummer	2	Buchstabe	b	
Studienakkreditierungsstaatsvertrag.	 Grundlage	 für	 die	 Entschei-
dung	über	die	fachlich-inhaltlichen	Kriterien	ist	ein	Gutachten	ge-
mäß	Artikel	3	Absatz	2	Satz	1	Nummer	4	Studienakkreditierungs-
staatsvertrag.

(2)	Die	Entscheidung	ergeht	durch	schriftlichen	Bescheid.	Sie	ist	
zu	begründen.

(3)	Die	Hochschule	erhält	vor	der	Entscheidung	des	Akkreditie-
rungsrates	Gelegenheit	zur	Stellungnahme,	wenn	er	von	der	Emp-
fehlung	der	Gutachterinnen	und	Gutachter	 in	 erheblichem	Um-
fang	abzuweichen	beabsichtigt.	Die	Frist	zur	Stellungnahme	be-
trägt	einen	Monat.

(4)	Mit	 der	Akkreditierung	verleiht	 der	Akkreditierungsrat	 dem	
Studiengang	oder	dem	Qualitätsmanagementsystem	sein	Siegel.	
Bei	einer	Systemakkreditierung	erhält	die	Hochschule	das	Recht,	
das	Siegel	des	Akkreditierungsrates	für	die	von	ihr	geprüften	Stu-
diengänge	selbst	zu	verleihen.

(5)	Die	Akkreditierung	von	katholisch-theologischen	Studiengän-
gen,	die	für	das	Priesteramt	und	den	Beruf	der	Pastoralreferentin	
oder	des	Pastoralreferenten	qualifizieren	(„Theologisches	Vollstu-
dium“),	erfolgt	ausschließlich	in	Form	der	Programmakkreditie-
rung.	Die	Entscheidung	des	Akkreditierungsrates	bedarf	in	voll-
theologischen	und	 teiltheologischen	Studiengängen	der	Zustim-
mung	der	zuständigen	kirchlichen	Stellen.

§ 23 
Vorzulegende Unterlagen

(1)	Dem	Antrag	sind	folgende	Unterlagen	beizufügen:
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1.	 Selbstbericht	der	Hochschule,

2.	 ein	Akkreditierungsbericht	einer	beim	Akkreditierungsrat	zu-
gelassenen	 Agentur,	 der	 aus	 einem	 Prüfbericht	 und	 einem	
Gutachten	besteht;	im	Fall	der	Systemakkreditierung	bezieht	
sich	 der	 Prüfbericht	 auf	 die	 Nachweise	 gemäß	 Nummer	 3		
und	4,

3.	 bei	 Antrag	 auf	 Systemakkreditierung	 zusätzlich	 der	 Nach-
weis,	dass	mindestens	ein	Studiengang	das	Qualitätsmanage-
mentsystem	durchlaufen	hat,

4.	 bei	Antrag	 auf	 Systemreakkreditierung	 der	 Nachweis,	 dass	
grundsätzlich	 alle	 Bachelor-	 und	 Masterstudiengänge	 das	
Qualitätsmanagementsystem	mindestens	einmal	durchlaufen	
haben.

(2)	Von	den	Unterlagen	nach	Absatz	1	Nummer	2	sind,	soweit	sie	
nicht	in	deutscher	Sprache	verfasst	sind,	Übersetzungen	in	deut-
scher	Sprache	vorzulegen.

(3)	Sobald	der	Akkreditierungsrat	ein	elektronisches	Datenverar-
beitungssystem	zur	Verfügung	stellt,	ist	dieses	zu	nutzen.

§ 24 
Beauftragung einer Agentur; Akkreditierungsgutachten; 

Begehung

(1)	Die	Hochschule	beauftragt	eine	beim	Akkreditierungsrat	ge-
mäß	Artikel	5	Absatz	3	Satz	1	Nummer	5	Studienakkreditierungs-
staatsvertrag	zugelassene	Agentur	mit	der	Begutachtung	der	for-
malen	und	fachlich-inhaltlichen	Kriterien	und	der	Erstellung	eines	
Akkreditierungsberichts.	 Für	 katholisch-theologische	 Studien-
gänge,	die	für	das	Priesteramt	und	den	Beruf	der	Pastoralreferen-
tin	oder	des	Pastoralreferenten	qualifizieren	(„Theologisches	Voll-
studium“),	erfolgt	die	Begutachtung	durch	die	Agentur	für	Quali-
tätssicherung	 und	 Akkreditierung	 kanonischer	 Studiengänge	 in	
Deutschland,	die	durch	den	Akkreditierungsrat	zugelassen	ist.

(2)	Die	Hochschule	stellt	der	Agentur	einen	Selbstbericht	zur	Ver-
fügung,	der	mindestens	Angaben	zu	den	Qualitätszielen	der	Hoch-
schule	 und	 zu	 den	 formalen	 und	 fachlich-inhaltlichen	 Kriterien	
nach	Teil	2	und	Teil	3	enthält.	Der	Selbstbericht	der	Hochschule,	
an	dessen	Erstellung	die	Studierendenvertretung	zu	beteiligen	ist,	
soll	für	die	Programmakkreditierung	20	Seiten	und	für	die	Sys-
tem-	und	Bündelakkreditierung	50	Seiten	nicht	überschreiten.

(3)	Der	Prüfbericht	wird	von	der	Agentur	erstellt;	bei	Studiengän-
gen	nach	§	25	Absatz	1	Satz	3	und	4	bedarf	der	Prüfbericht	der	
Zustimmung	der	dort	 jeweils	benannten	Personen.	Maßgebliche	
Standards	 für	 den	 Prüfbericht	 sind	 die	 formalen	 Kriterien	 nach	
Teil	2.	Er	enthält	einen	Vorschlag	zur	Feststellung	der	Einhaltung	
der	formalen	Kriterien.	Der	Prüfbericht	ist	in	dem	durch	den	Ak-
kreditierungsrat	 vorzugebenden	 Raster	 abzufassen.	 Über	 die	
Nichterfüllung	eines	formalen	Kriteriums	ist	die	Hochschule	un-
verzüglich	zu	informieren.

(4)	 Das	 Gutachten	 wird	 vom	 Gutachtergremium	 nach	 §	 25	 ab-
gegeben.	Das	Gutachtergremium	erhält	den	Prüfbericht	nach	Ab-
satz	3.	Maßgebliche	Standards	für	das	Gutachten	sind	die	fach-
lich-inhaltlichen	Kriterien	nach	Teil	3.	Es	enthält	einen	Vorschlag	

zur	Feststellung	der	Einhaltung	der	fachlich-inhaltlichen	Kriterien.	
Das	Gutachten	ist	in	dem	durch	den	Akkreditierungsrat	vorzuge-
benden	Raster	abzufassen	und	soll	für	die	Programmakkreditie-
rung	 20	 Seiten	 und	 für	 die	 System-	 und	 Bündelakkreditierung		
100	Seiten	nicht	überschreiten.

(5)	Im	Rahmen	der	Begutachtung	der	fachlich-inhaltlichen	Krite-
rien	findet	eine	Begehung	durch	das	Gutachtergremium	statt.	Bei	
der	Akkreditierung	 eines	 Studiengangs,	 der	 zum	 Zeitpunkt	 der	
Beauftragung	der	Agentur	noch	nicht	angeboten	wird	(Konzeptak-
kreditierung),	 kann	 das	 Gutachtergremium	 einvernehmlich	 auf	
eine	Begehung	verzichten.	Gleiches	gilt	bei	der	Reakkreditierung	
eines	Studiengangs.

§ 25 
Zusammensetzung des Gutachtergremiums; 

Anforderungen an die Gutachterinnen und Gutachter

(1)	Dem	Gutachtergremium	der	Agenturen	gehören	bei	einer	Pro-
grammakkreditierung	mindestens	vier	Personen	an.	Es	setzt	sich	
wie	folgt	zusammen:

1.	 mindestens	 zwei	 fachlich	 nahestehende	 Hochschullehrerin-
nen	oder	Hochschullehrer,

2.	 eine	fachlich	nahestehende	Vertreterin	oder	ein	fachlich	nahe-
stehender	Vertreter	aus	der	beruflichen	Praxis,

3.	 eine	fachlich	nahestehende	Studierende	oder	ein	fachlich	na-
hestehender	Studierender.

Bei	 der	Akkreditierung	von	Studiengängen,	 die	die	Befähigung	
für	die	Aufnahme	in	den	Vorbereitungsdienst	für	ein	Lehramt	ver-
mitteln,	tritt	eine	Vertreterin	oder	ein	Vertreter	der	für	das	Schul-
wesen	zuständigen	obersten	Landesbehörde	an	die	Stelle	der	Per-
son	nach	Nummer	2;	bei	Lehramtsstudiengängen	mit	dem	Kom-
binationsfach	Evangelische	oder	Katholische	Theologie/Religion	
tritt	zusätzlich	eine	Vertreterin	oder	ein	Vertreter	der	örtlich	zu-
ständigen	Diözese	oder	Landeskirche	hinzu.	Bei	der	Akkreditie-
rung	von	theologischen	Studiengängen,	die	für	das	Pfarramt,	das	
Priesteramt	und	den	Beruf	der	Pastoralreferentin	oder	des	Pasto-
ralreferenten	qualifizieren	(„Theologisches	Vollstudium“)	und	in	
allen	anderen	Bachelor-	und	Masterstudiengängen	mit	dem	Kom-
binationsfach	Evangelische	oder	Katholische	Theologie/Religion	
tritt	an	die	Stelle	der	Person	nach	Nummer	2	eine	Vertreterin	oder	
ein	Vertreter	 der	 zuständigen	 kirchlichen	 Stelle.	 Für	 die	 in	 den	
Sätzen	3	und	4	genannten	Studiengänge	bedarf	die	Abgabe	des	
Gutachtens	gemäß	§	24	Absatz	4	Satz	1	der	Zustimmung	der	je-
weils	genannten	Personen;	ohne	diese	Zustimmung	erfolgt	keine	
Vorlage	des	Gutachtens	an	den	Akkreditierungsrat.

(2)	Dem	Gutachtergremium	der	Agenturen	gehören	bei	einer	Sys-
temakkreditierung	mindestens	fünf	Personen	an.	Es	setzt	sich	wie	
folgt	zusammen:

1.	 mindestens	drei	Hochschullehrerinnen	oder	Hochschullehrer	
mit	einschlägiger	Erfahrung	in	der	Qualitätssicherung	im	Be-
reich	Lehre,

2.	 eine	Vertreterin	oder	ein	Vertreter	aus	der	beruflichen	Praxis,
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3.	 eine	Studierende	oder	ein	Studierender.

(3)	Die	Hochschullehrerinnen	und	Hochschullehrer	verfügen	über	
die	Mehrheit	der	Stimmen.	In	dem	jeweiligen	Gutachtergremium	
muss	die	Mehrzahl	der	Gutachterinnen	oder	Gutachter	über	Erfah-
rungen	mit	Akkreditierungen	verfügen.	Bei	einer	Systemakkredi-
tierung	muss	die	Mehrzahl	der	Gutachterinnen	und	Gutachter	über	
Erfahrungen	mit	Systemakkreditierungen	verfügen.

(4)	 Die	 Gutachterinnen	 und	 Gutachter	 werden	 von	 der	 mit	 der	
Erstellung	des	Akkreditierungsberichts	beauftragten	Agentur	be-
nannt.	Die	Agentur	ist	bei	der	Bestellung	an	das	von	der	Hoch-
schulrektorenkonferenz	 zu	 entwickelnde	Verfahren	 gemäß	Arti-
kel	3	Absatz	3	Satz	3	Studienakkreditierungsstaatsvertrag	gebun-
den.

(5)	Als	Gutachterin	oder	Gutachter	ist	ausgeschlossen,	wer

1.	 an	der	Hochschule,	die	den	Antrag	auf	Akkreditierung	stellt,	
tätig	oder	eingeschrieben	ist,

2.	 bei	 Kooperationsstudiengängen	 oder	 Joint-Degree-Program-
men	an	einer	der	an	dem	Studiengang	beteiligten	Hochschu-
len	tätig	oder	eingeschrieben	ist	oder

3.	 nach	in	der	Wissenschaft	üblichen	Regeln	als	befangen	gilt.

(6)	Die	Agentur	teilt	der	Hochschule	vor	der	Benennung	der	Gut-
achterinnen	und	Gutachter	die	personelle	Zusammensetzung	des	
Gutachtergremiums	mit.	Die	Hochschule	hat	ein	Recht	zur	Stel-
lungnahme	innerhalb	einer	Frist	von	zwei	Wochen.

§ 26 
Geltungszeitraum der Akkreditierung; Verlängerung

(1)	Die	erstmalige	Akkreditierung	ist	für	den	Zeitraum	von	acht	
Jahren	ab	Beginn	des	Semesters	oder	Trimesters	gültig,	in	dem	die	
Akkreditierungsentscheidung	bekannt	gegeben	wird.	Ist	bei	einer	
Programmakkreditierung	der	Studiengang	noch	nicht	eröffnet,	ist	
die	Akkreditierung	ab	dem	Beginn	des	Semesters	oder	Trimesters,	
in	dem	der	Studiengang	erstmalig	angeboten	wird,	spätestens	aber	
mit	Beginn	des	zweiten	auf	die	Bekanntgabe	der	Akkreditierungs-
entscheidung	folgenden	Semesters	oder	Trimesters	wirksam.

(2)	Vor	Ablauf	des	Geltungszeitraums	der	Akkreditierung	ist	eine	
unmittelbar	 anschließende	 Akkreditierung	 (Reakkreditierung)	
einzuleiten.	Reakkreditierungen	sind	 für	den	Zeitraum	von	acht	
Jahren	gültig.

(3)	Wird	ein	akkreditierter	Studiengang	nicht	fortgeführt,	kann	die	
Akkreditierung	für	bei	Ablauf	des	Geltungszeitraums	der	Akkre-
ditierung	 noch	 eingeschriebene	 Studierende	 verlängert	 werden.	
Die	Akkreditierung	eines	Studiengangs	kann	für	einen	Zeitraum	
von	bis	zu	zwei	Jahren	verlängert	werden,	wenn	die	Hochschule	
einen	Antrag	auf	eine	Bündel-	oder	Systemakkreditierung	vorbe-
reitet,	in	die	der	jeweilige	Studiengang	einbezogen	ist.	Bei	Antrag-
stellung	 auf	 eine	 Bündel-	 oder	 Systemakkreditierung	 kann	 die	
Akkreditierung	 von	 Studiengängen,	 deren	Akkreditierung	 wäh-
rend	des	Verfahrens	endet,	für	die	Dauer	des	Verfahrens	zuzüglich	
eines	Jahres	vorläufig	verlängert	werden.

§ 27 
Auflagen

(1)	Für	die	Erfüllung	einer	Auflage	ist	eine	Frist	von	in	der	Regel	
zwölf	Monaten	zu	setzen.

(2)	In	begründeten	Ausnahmefällen	kann	die	Frist	auf	Antrag	der	
Hochschule	verlängert	werden.

(3)	Die	Erfüllung	der	Auflage	ist	gegenüber	dem	Akkreditierungs-
rat	nachzuweisen.

§ 28 
Anzeigepflicht bei Änderungen

(1)	Die	Hochschule	ist	verpflichtet,	dem	Akkreditierungsrat	unver-
züglich	jede	wesentliche	Änderung	am	Akkreditierungsgegenstand	
während	des	Geltungszeitraums	der	Akkreditierung	anzuzeigen.

(2)	Der	Akkreditierungsrat	entscheidet,	ob	die	wesentliche	Ände-
rung	von	der	bestehenden	Akkreditierung	umfasst	ist.

§ 29 
Veröffentlichung

Die	Entscheidung	des	Akkreditierungsrates	und	der	Akkreditie-
rungsbericht	werden	vom	Akkreditierungsrat	auf	seiner	Internet-
seite	veröffentlicht.	Bei	der	Veröffentlichung	dürfen	personenbe-
zogene	Daten	nicht	offenbart	werden,	es	sei	denn,	die	betroffene	
Person	hat	eingewilligt	oder	die	Einholung	der	Einwilligung	der	
betroffenen	 Person	 ist	 nicht	 oder	 nur	 mit	 unverhältnismäßigem	
Aufwand	möglich	und	es	ist	offensichtlich,	dass	die	Offenbarung	
im	Interesse	der	betroffenen	Person	liegt.	Die	Sätze	1	und	2	gelten	
für	 interne	 Akkreditierungsentscheidungen	 systemakkreditierter	
Hochschulen	entsprechend.

§ 30 
Bündelakkreditierung; Teil-Systemakkreditierung

(1)	 Das	 Gutachten	 des	 Gutachtergremiums	 nach	 §	 24	Absatz	 4	
kann	mehrere	Studiengänge	umfassen,	wenn	diese	eine	hohe	fach-
liche	Nähe	aufweisen,	die	über	die	bloße	Zugehörigkeit	zu	einer	
Fächerkultur	 (Geistes-	und	Kulturwissenschaften,	Sozialwissen-
schaften	oder	Naturwissenschaften)	hinausgeht	 (Bündelakkredi-
tierung).	Die	fachlich-inhaltlichen	Kriterien	nach	Teil	3	sind	für	
jeden	Studiengang	gesondert	zu	prüfen.	Ein	Bündel	soll	sich	aus	
nicht	mehr	als	zehn	Studiengängen	zusammensetzen.

(2)	Auf	Antrag	der	Hochschule	kann	der	Akkreditierungsrat	die	
konkrete	Zusammensetzung	des	Bündels	vor	Einreichung	des	An-
trags	nach	§	23	genehmigen.

(3)	 Im	Ausnahmefall	kann	eine	 studienorganisatorische	Teilein-
heit	der	Hochschule	Gegenstand	der	Systemakkreditierung	sein.	
Dies	kann	insbesondere	der	Fall	sein,	wenn

1.	 die	Akkreditierung	des	Qualitätsmanagementsystems	für	die	
gesamte	Hochschule	noch	nicht	sinnvoll	oder	nicht	praktika-
bel	ist,
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2.	 das	Qualitätsmanagementsystem	der	Teileinheit	in	die	Hoch-
schule	integriert	ist	und

3.	 mindestens	ein	Studiengang	der	Teileinheit	dieses	System	be-
reits	durchlaufen	hat.

§ 31 
Stichproben

(1)	Bei	der	Systemakkreditierung	und	Teil-Systemakkreditierung	
wird	vom	Gutachtergremium	nach	§	25	Absatz	2	eine	Stichprobe	
durchgeführt.	In	der	Stichprobe	wird	geprüft,	ob	die	im	zu	begut-
achtenden	Qualitätsmanagementsystem	angestrebten	Wirkungen	
auf	der	Ebene	des	Studiengangs	eintreten.

(2)	Gegenstand	der	Stichprobe	ist

1.	 die	Berücksichtigung	aller	Kriterien	gemäß	Teil	2	und	Teil	3	
innerhalb	eines	Studiengangs,	der	das	Qualitätsmanagement-
system	der	Hochschule	durchlaufen	hat	und

2.	 die	Berücksichtigung	formaler	und	fachlich-inhaltlicher	Kriterien	
gemäß	Teil	2	und	Teil	3	nach	Maßgabe	des	Gutachtergremiums.

Bei	der	Auswahl	der	Stichprobe	berücksichtigt	das	Gutachtergre-
mium	das	Fächerspektrum	der	Hochschule	in	der	Lehre.

(3)	 Bietet	 die	 Hochschule	 Studiengänge	 an,	 die	 auch	 auf	 einen	
reglementierten	Beruf	vorbereiten,	ist	hiervon	zusätzlich	einer	un-
ter	Berücksichtigung	der	Kriterien	nach	Teil	2	und	3,	die	sich	auf	
Studiengänge	beziehen,	in	die	Stichproben	einzubeziehen;	Glei-
ches	gilt	für	den	Fall	von	Lehramtsstudiengängen	für	jeweils	ei-
nen	Studiengang	von	jedem	angebotenen	Lehramtstyp	sowie	für	
Studiengänge	 mit	 Evangelischer	 oder	 Katholischer	 Theologie/
Religion.	An	der	Stichprobe	wirkt	jeweils	ein	von	der	für	den	je-
weiligen	reglementierten	Beruf	zuständigen	Stelle	benannter	Ver-
treter	oder	eine	von	der	für	den	jeweiligen	reglementierten	Beruf	
zuständigen	 Stelle	 benannte	 Vertreterin	 oder	 ein	 Vertreter	 oder	
eine	Vertreterin	der	für	das	Schulwesen	zuständigen	obersten	Lan-
desbehörde	oder	der	jeweiligen	kirchlichen	Stelle	mit.

Teil 5 
Verfahrensregeln für besondere Studiengangsformen

§ 32 
Kombinationsstudiengänge

(1)	Wählen	die	Studierenden	aus	einer	größeren	Zahl	zulässiger	Fä-
cher	für	das	Studium	einzelne	Fächer	aus,	ist	jedes	dieser	Fächer	ein	
Teilstudiengang	als	Teil	eines	Kombinationsstudiengangs.

(2)	Akkreditierungsgegenstand	ist	der	Kombinationsstudiengang.	
Die	 Hochschulen	 stellen	 durch	 ihr	 jeweiliges	 Qualitätsmanage-
ment	 sicher,	dass	die	Studierbarkeit	 in	 allen	möglichen	Fächer-
kombinationen	gegeben	ist.

(3)	 Die	 Akkreditierung	 eines	 Kombinationsstudiengangs	 kann	
durch	 die	 Aufnahme	 weiterer	 wählbarer	 Teilstudiengänge	 oder	
Studienfächer	 ergänzt	 werden.	 Die	Akkreditierungsfrist	 für	 den	
Kombinationsstudiengang	ändert	sich	dadurch	nicht.

(4)	Auf	der	Akkreditierungsurkunde	werden	alle	in	die	Akkredi-
tierung	einbezogenen	Teilstudiengänge	oder	Studienfächer	aufge-
führt.	Im	Falle	der	Ergänzung	der	Akkreditierung	nach	Absatz	3	
ist	eine	neue	Akkreditierungsurkunde	auszustellen.

(5)	Die	Regelungen	von	Teil	4	bleiben	im	Übrigen	unberührt.

§ 33 
Joint-Degree-Programme

(1)	 Für	 Joint-Degree-Programme,	 an	 denen	 eine	 inländische	
Hochschule	 und	 weitere	 Hochschulen	 aus	 dem	 Europäischen	
Hochschulraum	beteiligt	sind,	kann	die	Akkreditierungsentschei-
dung	in	Abweichung	von	§	22	Absatz	1	durch	Anerkennung	der	
Bewertung	durch	eine	in	dem	European	Quality	Assurance	Regis-
ter	for	Higher	Education	(EQAR)	gelistete	Agentur	getroffen	wer-
den.	Der	Akkreditierungsrat	erkennt	diese	Bewertung	auf	Antrag	
der	Hochschule	an	und	verleiht	sein	Siegel,	wenn	die	Einhaltung	
der	formalen	und	fachlich-inhaltlichen	Kriterien	für	Joint-Degree-
Programme	 gemäß	Teil	 2	 und	Teil	 3	 nachgewiesen	 ist	 und	 das	
Begutachtungsverfahren	folgenden	Anforderungen	genügt	hat:

1.	 die	 Durchführung	 des	 Verfahrens	 wurde	 dem	 Akkreditie-
rungsrat	vor	Beginn	des	Verfahrens	angezeigt,

2.	 die	Akkreditierungsentscheidung	beruht	auf	einem	Selbstbe-
richt	der	kooperierenden	Hochschulen,	der	 insbesondere	In-
formationen	zu	den	jeweiligen	nationalen	Rahmenbedingun-
gen	enthält	und	der	die	besonderen	Merkmale	des	Joint-De-
gree-Programms	hervorhebt,

3.	 es	hat	eine	Begehung	an	mindestens	einem	Standort	des	Stu-
diengangs	 unter	 Mitwirkung	 von	Vertreterinnen	 und	Vertre-
tern	aller	kooperierenden	Hochschulen	sowie	anderen	Betei-
ligten	stattgefunden,

4.	 die	Bewertung	beruht	auf	einem	Gutachten,	das	die	Maßgaben	
von	Joint-Degree-Programmen	in	Teil	2	und	Teil	3	beachtet,

5.	 die	Begutachtung	ist	durch	eine	mindestens	vierköpfige	Gut-
achtergruppe	 erfolgt,	 die	 sich	 mindestens	 wie	 folgt	 zusam-
mengesetzt	hat:

a)	 Mitglieder	aus	mindestens	zwei	der	am	Joint-Degree-Pro-
gramm	beteiligten	Länder,

b)	 mindestens	ein	studentischer	Vertreter	oder	eine	studenti-
sche	Vertreterin,

c)	 die	Gutachtergruppe	 repräsentiert	 Expertise	 in	 den	 ent-
sprechenden	Fächern	und	Fachdisziplinen	einschließlich	
des	Arbeitsmarktes	oder	der	Arbeitswelt	in	den	entspre-
chenden	 Bereichen	 und	 Expertise	 auf	 dem	 Gebiet	 der	
Qualitätssicherung	 im	 Hochschulbereich	 und	 verfügt	
über	 Kenntnisse	 der	 Hochschulsysteme	 der	 beteiligten	
Hochschulen	sowie	der	verwendeten	Unterrichtssprachen	
und

d)	 die	Maßgaben	gemäß	§	25	Absatz	3	Satz	1,	Absatz	5	und	6	
wurden	eingehalten,
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6.	 die	Bewertung	benennt	folgende	Merkmale:	Begründung,	Be-
standskraft	und	gegebenenfalls	nachgewiesene	Erfüllung	von	
Auflagen	und

7.	 die	Agentur	hat	das	Gutachten	und	die	Bewertung	auf	 ihrer	
Homepage	 in	 deutscher	 und	 englischer	 Sprache	 veröffent-
licht.

§	22	Absatz	2,	3	und	4	Satz	1,	§	26	Absatz	1	Satz	1	und	Absatz	2	
Satz	1	sowie	§	28	und	§	29	gelten	entsprechend.	Die	Akkreditie-
rungsfrist	beträgt	 in	Abweichung	von	§	26	Absatz	1	Satz	1	und	
Absatz	2	Satz	2	 sechs	 Jahre.	Bei	der	Veröffentlichung	wird	die	
Entscheidung	als	Akkreditierungsentscheidung	auf	Basis	des	ge-
sonderten	Verfahrens	für	Joint-Degree-Programme	kenntlich	ge-
macht.	 Die	 Hochschule	 hat	 dies	 in	 den	 Studienabschlussdoku-
menten	deutlich	zu	machen.

(2)	Wird	ein	Joint-Degree-Programm	von	einer	inländischen	Hoch-
schule	gemeinsam	mit	einer	oder	mehreren	Hochschulen	ausländi-
scher	Staaten	koordiniert	und	angeboten,	die	nicht	dem	Europäi-
schen	Hochschulraum	angehören	(außereuropäische	Kooperations-
partner),	so	findet	auf	Antrag	der	inländischen	Hochschule	Absatz	1	
entsprechende	Anwendung,	wenn	sich	die	außereuropäischen	Ko-
operationspartner	in	der	Kooperationsvereinbarung	mit	der	inländi-
schen	Hochschule	zu	einer	Akkreditierung	unter	Anwendung	der	in	
Absatz	1	sowie	der	in	§	10	Absatz	1	und	2	und	§	16	Absatz	1	gere-
gelten	Kriterien	verpflichtet.

Teil 6 
Alternative Akkreditierungsverfahren nach Artikel 3  

Absatz 1 Nummer 3 Studienakkreditierungsstaatsvertrag

§ 34 
Alternative Akkreditierungsverfahren

(1)	Neben	die	beiden	in	Teil	4	geregelten	Verfahren	können	gemäß	
Artikel	3	Absatz	1	Nummer	3	Studienakkreditierungsstaatsvertrag	
auch	 alternative	Verfahren	 zur	 Sicherung	 und	 Entwicklung	 der	
Qualität	in	Studium	und	Lehre	treten.

(2)	 In	alternativen	Verfahren	 sind	die	Kriterien	nach	Teil	2	und	
Teil	3	einzuhalten.	Die	in	Artikel	3	Absatz	2	Satz	1	Studienakkre-
ditierungsstaatsvertrag	 sowie	 die	 im	 Studienakkreditierungs-
staatsvertrag	und	in	dieser	Verordnung	geltenden	Grundsätze	für	
die	 angemessene	 Beteiligung	 der	 Wissenschaft	 gelten	 entspre-
chend;	 ebenso	gelten	die	Mitwirkungs-	 und	Zustimmungserfor-
dernisse	gemäß	§	18	Absatz	2	entsprechend.

(3)	Die	Durchführung	von	alternativen	Verfahren	bedarf	vorab	der	
Zustimmung	des	Akkreditierungsrates	und	des	für	die	Hochschulen	
zuständigen	Ministeriums	des	 jeweiligen	Landes;	der	Akkreditie-
rungsrat	kann	eine	externe	Begutachtung	veranlassen.	Der	Antrag	
ist	über	die	zuständige	Wissenschaftsbehörde	dem	Akkreditierungs-
rat	vorzulegen.	Der	Akkreditierungsrat	kann	 im	Rahmen	der	Ab-

stimmung	mit	dem	Land	seine	Zustimmung	nur	verweigern,	wenn	
das	 alternative	Verfahren	 den	 Maßgaben	 des	Artikels	 2	 und	 den	
Bestimmungen	des	Artikels	3	Absatz	2	Satz	1	Studienakkreditie-
rungsstaatsvertrag	 sowie	 den	 im	 Studienakkreditierungsstaatsver-
trag	und	in	dieser	Verordnung	festgelegten	Grundsätzen	für	die	an-
gemessene	Beteiligung	der	Wissenschaft	nicht	entspricht.	Das	alter-
native	Verfahren	soll	geeignet	sein,	grundsätzliche	Erkenntnisse	zu	
alternativen	Ansätzen	 externer	 Qualitätssicherung	 jenseits	 der	 in	
Artikel	3	Absatz	1	Nummer	1	und	2	Studienakkreditierungsstaats-
vertrag	genannten	Verfahren	zu	gewinnen.

(4)	 Der	 Akkreditierungsrat	 entwickelt	 eine	 Verfahrensordnung,	
die	insbesondere	die	Antragsvoraussetzungen	regelt.

(5)	Das	alternative	Verfahren	wird	auf	maximal	acht	Jahre	befris-
tet.	§	22	Absatz	4	Satz	2	und	§	26	Absatz	3	Satz	3	gelten	entspre-
chend.	Es	wird	durch	den	Akkreditierungsrat	begleitet	und	ist	in	
der	Regel	zwei	Jahre	vor	Ablauf	der	Projektzeit	von	einer	unab-
hängigen,	wissenschaftsnahen	Einrichtung	zu	evaluieren.

Teil 7 
Sonstiges

§ 35 
Verbindung mit Verfahren, die die berufszulassungsrechtliche 

Eignung eines Studiengangs zum Gegenstand haben

(1)	Akkreditierungsverfahren	gemäß	Artikel	3	Absatz	1	Nummer	1	
und	Artikel	3	Absatz	1	Nummer	2	Studienakkreditierungsstaats-
vertrag	können	auf	Antrag	der	Hochschule	mit	Verfahren,	die	über	
die	berufszulassungsrechtliche	Eignung	eines	Studiengangs	ent-
scheiden,	organisatorisch	verbunden	werden.

(2)	Die	Beteiligung	von	zusätzlich	zu	den	anderen	Vertretern	oder	
den	Vertreterinnen	der	Berufspraxis	zu	berufenden	externen	Exper-
ten	oder	Expertinnen	mit	beratender	Funktion	in	den	Gutachtergre-
mien	gemäß	§	25	Absatz	1	und	2	erfolgt	durch	Benennung	der	für	
den	reglementierten	Beruf	jeweils	zuständigen	staatlichen	Stelle.

§ 36 
Evaluation

(1)	Die	Anwendungen	und	Auswirkungen	dieser	Verordnung	wer-
den	mit	Ablauf	des	31.	Dezember	2023	überprüft.

(2)	Über	das	Ergebnis	ist	der	Ständigen	Konferenz	der	Kultusminis-
ter	der	Länder	in	der	Bundesrepublik	Deutschland	zu	berichten.

§ 37 
Inkrafttreten

Diese	Verordnung	tritt	mit	Wirkung	vom	1.	Januar	2018	in	Kraft.

Schwerin,	den	10.	März	2020

 Die Ministerpräsidentin Die Ministerin für Bildung, 
 Manuela Schwesig Wissenschaft und Kultur 
  Bettina Martin
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§ 1

(1)	 Für	 Amtshandlungen	 der	 Gutachterausschüsse	 für	 Grund-
stückswerte	und	deren	Geschäftsstellen	sowie	des	Oberen	Gutach-
terausschusses	 für	 Grundstückswerte	 und	 seiner	 Geschäftsstelle	
gemäß	den	§§	192	und	198	des	Baugesetzbuches	werden	Verwal-
tungsgebühren	nach	dem	dieser	Verordnung	als	Anlage	beigefüg-
ten	Gebührentarif	erhoben.	Die	Anlage	ist	Bestandteil	dieser	Ver-
ordnung.

(2)	Die	Verwaltungsgebühren	sind	auf	volle	Euro	abzurunden.

(3)	Auslagen	werden	nach	dem	Landesverwaltungskostengesetz	
erhoben.

§ 2

Diese	Verordnung	ist	nicht	anzuwenden,	wenn	der	Gutachteraus-
schuss	oder	dessen	Geschäftsstelle	von	den	in	§	1	Absatz	1	Satz	1	
Nummer	 1	 des	 Justizvergütungs-	 und	 -entschädigungsgesetzes	
genannten	 Stellen	 zu	 Sachverständigenleistungen	 herangezogen	
werden.

§ 3

In	den	Verwaltungsgebühren	ist	die	Umsatzsteuer	nicht	enthalten.	
Werden	 die	Amtshandlungen	 umsatzsteuerpflichtig	 erbracht,	 ist	
den	Verwaltungsgebühren	die	gesetzliche	Umsatzsteuer	hinzuzu-
rechnen	und	gesondert	auszuweisen.

§ 4

Diese	 Verordnung	 tritt	 am	 Tag	 nach	 der	 Verkündung	 in	 Kraft.	
Gleichzeitig	 tritt	 die	 Gutachterausschusskostenverordnung	 vom	
12.	Juli	2007	(GVOBl.	M-V	S.	254),	die	durch	Verordnung	vom	
15.	Juli	2014	(GVOBl.	M-V	S.	389)	geändert	worden	ist,	außer	
Kraft.

Kostenverordnung für Amtshandlungen der Gutachterausschüsse für  
Grundstückswerte und deren Geschäftsstellen 

(Gutachterausschusskostenverordnung – GAKostVO M-V)

Vom 12. März 2020

GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	2013	-	1	-	165

Aufgrund	des	§	2	Absatz	1	und	2	und	des	§	10	Absatz	1	Satz	3	und	4	und	Absatz	2	des	Landesverwaltungskostengesetzes	vom	4.	Ok-
tober	1991	(GVOBl.	M-V	S.	366,	435),	das	zuletzt	durch	Artikel	2	des	Gesetzes	vom	2.	Mai	2019	(GVOBl.	M-V	S.	158)	geändert	
worden	ist,	verordnet	das	Ministerium	für	Inneres	und	Europa	im	Einvernehmen	mit	dem	Finanzministerium:

Schwerin,	den	12.	März	2020

Der Minister 
für Inneres und Europa 

Lorenz Caffier

Anlage
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Anlage 
(zu § 1 Absatz 1) 

 
Gebührentarif für Amtshandlungen der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte 

und deren Geschäftsstellen 
 

Inhaltsverzeichnis 
 

Tarifstelle 1 Gutachten, Obergutachten sowie Zustandsfeststellungen 
Tarifstelle 2 Auskünfte aus der Kaufpreissammlung und der landesweiten Datensammlung 
Tarifstelle 3 Grundstücksmarktberichte 
Tarifstelle 4 Bodenrichtwerte 
Tarifstelle 5 Sonstige Auskünfte und Auswertungen 

 
Tarifstelle Gegenstand 

 
Gebühr in Euro 

   
1 Gutachten, Obergutachten sowie Zustandsfeststellungen  
   
1.1 Gutachten gemäß § 193 Absatz 1 des Baugesetzbuches über den 

Verkehrswert 
 
a) bebauter Grundstücke, 
b) von Wohnungs- und Teileigentum sowie 
c) von Rechten an diesen Grundstücksarten 
 
bei einem Verkehrswert 

 

   
1.1.1 bis 300 000 Euro 450 zuzüglich  

0,4 % des Verkehrswertes 
   
1.1.2 über 300 000 Euro bis 600 000 Euro 1 050 zuzüglich 

0,2 % des Verkehrswertes 
   
1.1.3 über 600 000 Euro bis 2 500 000 Euro 1 530 zuzüglich 

0,12 % des Verkehrswertes 
   
1.1.4 über 2 500 000 Euro 2 530 zuzüglich 

0,08 % des Verkehrswertes 
   
   
1.2 Gutachten gemäß § 193 Absatz 1 des Baugesetzbuches über den 

Verkehrswert 
 
a) unbebauter Grundstücke, 
b) von Rechten an unbebauten Grundstücken sowie 
c) des Bodenwertanteils eines bebauten Grundstücks, falls die Er-

mittlung des Gebäudewerts zur Erstellung des Gutachtens nicht 
erforderlich ist 

75 % der Gebühr nach Tarif-
stelle 1.1  
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Tarifstelle Gegenstand 
 

Gebühr in Euro 

   
1.3 Gutachten über die Verkehrswerte eines Grundstückes zu unter-

schiedlichen Wertermittlungsstichtagen bei gleichbleibenden 
wertbeeinflussenden Merkmalen oder zu demselben Wertermitt-
lungsstichtag bei unterschiedlichen wertbeeinflussenden Merkma-
len innerhalb eines Antrages 

 

   
1.3.1 für den höchsten ermittelten Verkehrswert Gebühr nach Tarifstelle 1.1 

oder 1.2 
   
1.3.2 für jeden weiteren ermittelten Verkehrswert 50 % der Gebühr nach Tarif-

stelle 1.1 oder 1.2 
   
   
1.4 Gutachten über die Verkehrswerte für zwei oder mehrere Grund-

stücke und Grundstücksteile zu demselben Wertermittlungsstich-
tag mit denselben wertbeeinflussenden Merkmalen innerhalb eines 
Antrages 

 

   
 für jeden ermittelten Verkehrswert 60 % der Gebühr nach Tarif-

stelle 1.1 oder 1.2 
   
 Anmerkung zu den Tarifstellen 1.3 und 1.4: 

 
Für den Fall, dass die Voraussetzungen nach der Tarifstelle 1.3 für 
zwei oder mehrere Grundstücke erfüllt sind, ist die Tarifstelle 1.4 
nicht anzuwenden, sondern für jedes Grundstück eine Gebühr nach 
Tarifstelle 1.3 zu erheben. 

 

   
   
1.5 Gutachten über die Höhe von Entschädigungen für andere Vermö-

gensnachteile gemäß § 193 Absatz 2 des Baugesetzbuches in Ver-
bindung mit § 7 Absatz 2 der Gutachterausschusslandesverord-
nung.  

Gebühr nach Tarifstelle 1.1 
oder 1.2 
 

   
 Anmerkungen zu Tarifstelle 1.5: 

 
1. Der Gebührenberechnung wird als Wert der Verkehrswert des 

Grundstücks oder Grundstücksteils zugrunde gelegt. 

 

   
 2. Wird das Gutachten über die Höhe von Entschädigungen für 

andere Vermögensnachteile im Zusammenhang mit einem Gut-
achten nach Tarifstelle 1.1 bis 1.4 erstellt, ermäßigt sich die Ge-
bühr nach Tarifstelle 1.5 um 50 %. 

 

   
   
1.6 Gutachten über die ortsübliche Pacht im erwerbsmäßigen Obst- 

und Gemüseanbau gemäß § 5 Absatz 2 des Bundeskleingartenge-
setzes 

450 
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Tarifstelle Gegenstand 
 

Gebühr in Euro 

   
1.7 Gutachten über das ortsübliche Nutzungsentgelt für vergleichbar 

genutzte Grundstücke gemäß § 7 Absatz 1 Satz 1 der Nutzungsent-
geltverordnung 

450 
 

   
   
1.8 Zeitliche Anpassung eines vom Gutachterausschuss erstatteten 

Gutachtens (bei unveränderten wertbeeinflussenden Merkmalen) 
50 % der Gebühr nach Tarif-
stelle 1.1 oder 1.2 

   
   
1.9 Zustandsfeststellung von Grundstücken für die Enteignungsbe-

hörde gemäß § 7 Absatz 1 Nummer 2 der Gutachterausschusslan-
desverordnung 

 

   
1.9.1 für ein unbebautes Grundstück 450 
   
1.9.2 für ein bebautes Grundstück 750 
   
   
1.10 Obergutachten über den Verkehrswert bebauter und unbebauter 

Grundstücke gemäß § 198 Absatz 3 des Baugesetzbuches und § 22 
der Gutachterausschusslandesverordnung 

150 % der Gebühr nach 
den Tarifstellen 1.1 bis 1.8 

   
 Anmerkungen zu Tarifstelle 1: 

 
1. Ist die Gebühr wertabhängig, wird der im Gutachten für das 

Wertermittlungsobjekt ermittelte Verkehrswert der Gebühren-
erhebung zugrunde gelegt. Für Flächen, die nicht am gewöhn-
lichen Geschäftsverkehr teilnehmen (beispielsweise Gemein-
bedarfs- oder Arrondierungsflächen) ist der im Gutachten er-
mittelte Wert der Gebührenerhebung zugrunde zu legen. 

 

   
 2. Sind in einem Gutachten Liquidationsobjekte zu bewerten, ist 

der Gebühr die Summe des Wertes des fiktiv unbebauten 
Grundstücks und der Freilegungskosten zugrunde zu legen. 

 

   
 3. Wird die Wertermittlung einer Teilfläche nach der Differenz-

methode vorgenommen, so wird für die Gebührenerhebung die 
Summe aus dem Verkehrswert der beantragten Teilfläche und 
dem größten zusätzlich ermittelten Wert zugrunde gelegt. 

 

   
 4. Bei Wertermittlungsobjekten mit Bruchteilseigentum ist als 

Wert der Verkehrswert des gesamten Grundstücks maßgebend. 
 

   
 5. Für deutlich über den üblichen Rahmen hinausgehende Mehr-

arbeiten der Geschäftsstelle infolge besonderer Erschwernisse 
bei der Erstattung von Gutachten (zum Beispiel bei fehlenden 
oder nicht verwertbaren Bauunterlagen, Auseinandersetzung 
mit Grundsatzfragen der Wertermittlung) wird zuzüglich zur 
Gebühr nach Tarifstelle 1.1 bis 1.10 eine Gebühr von 10 % bis 
75  % der Gebühr nach Tarifstelle 1.1 bis 1.10 erhoben. 
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 6. Die Gebühren nach den Tarifstellen 1.1 bis 1.10 beinhalten den 
Aufwand für notwendige Auskünfte und Auszüge aus der Kauf-
preissammlung oder der landesweiten Datensammlung, aus den 
Bodenrichtwerten und aus den Geobasisdaten. 

 

   
 7. Mit den Gebühren abgegolten sind jeweils eine Ausfertigung 

des Gutachtens, der Zustandsfeststellung oder des Obergutach-
tens für den Antragsteller sowie jeweils eine Abschrift für den 
Eigentümer. 

 

   
 8. Nicht in den Gebühren enthalten sind die Auslagen für die Ent-

schädigung der ehrenamtlichen Mitglieder der Gutachteraus-
schüsse und des Oberen Gutachterausschusses gemäß § 6 der 
Gutachterausschusslandesverordnung. 

 

   
   
2 Auskünfte aus der Kaufpreissammlung und der landesweiten 

Datensammlung 
 

   
2.1 
 

Erteilung von schriftlichen Auskünften aus der Kaufpreissamm-
lung gemäß § 195 Absatz 3 des Baugesetzbuches in Verbindung 
mit § 13 der Gutachterausschusslandesverordnung 

 

   
2.1.1 Schriftliche Auskunft über Kauffälle  
   
2.1.1.1 Grundgebühr je Wertermittlungsobjekt 50 
   
2.1.1.2 zuzüglich für jeden mitgeteilten Kaufpreis  
   
 bei unbebauten Grundstücken 4 
   
 bei bebauten Grundstücken 7 
   
   
2.1.2 Pauschalierte, summarische Auskunft  
   
 je Wertermittlungsobjekt 40 % der Gebühr nach 

Tarifstelle 2.1.1, 
maximal 200 

   
 Mindestgebühr je Antrag 50 
   
   
2.2 Erteilung von schriftlichen Auskünften aus der landesweiten Da-

tensammlung gemäß § 23 Absatz 2 Nummer 3 der Gutachteraus-
schusslandesverordnung 

150 % der Gebühr nach 
Tarifstelle 2.1 

   
 Anmerkungen zu den Tarifstellen 2.1 und 2.2: 

 
1. Bei einer schriftlichen Auskunft, deren Gesamtgebühr 

200 Euro übersteigt, ist die Vereinbarung von Gebührenermä-
ßigungen zulässig. 
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 2. Sofern bei der Recherche in der Kaufpreissammlung oder lan-
desweiten Datensammlung keine geeigneten Kauffälle ermittelt 
werden konnten, ist durch den Antragsteller für den entstande-
nen Aufwand die Grundgebühr nach Tarifstelle 2.1.1 zu ent-
richten. Dem Antragsteller wird in diesem Fall eine abschlie-
ßende Auskunft erteilt, dass keine geeigneten Kauffälle vorlie-
gen (Negativauskunft). 

 

   
   
3 Grundstücksmarktberichte  

 
 

   
3.1 Bereitstellung von Grundstücksmarktberichten gemäß § 15 und 

§ 23 Absatz 2 Nummer 8 der Gutachterausschusslandesverord-
nung 

 

   
3.1.1 digitale Version zum Download kostenfrei 
   
3.1.2 Druckausgabe oder Versand einer digitalen Version auf Datenträ-

ger beziehungsweise per elektronischer Post, 
je Grundstücksmarktbericht 

30 bis 60 

   
   
3.2 Bereitstellung von Auszügen aus den Grundstücksmarktberichten 

(analoge oder digitale Version) 
 

   
 je Grundstücksmarktbericht 

 
mindestens 20; 
maximal Gebühr nach Tarif-
stelle 3.1.2 

   
   
4 
 

Bodenrichtwerte 
 

 

4.1 
 

Erteilung von schriftlichen Auskünften aus der Bodenrichtwert-
karte gemäß § 196 Absatz 3 des Baugesetzbuches in Verbindung 
mit § 16 Absatz 3 der Gutachterausschusslandesverordnung ver-
bunden mit dem Recht zur internen Nutzung 

 

   
4.1.1 Erteilung schriftlicher Auskünfte  
   
4.1.1.1 Grundgebühr je Auskunft 30 
   
4.1.1.2 zuzüglich für jeden Bodenrichtwert 4 
   
   
4.1.2 Standardisierte Auskünfte aus der Bodenrichtwertkarte, beispiels-

weise für Bauflächen 
 

   
 je Grundstück 10 
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4.2 Bereitstellung von amtlichen Auszügen aus der Bodenrichtwert-

karte gemäß § 16 Absatz 2 der Gutachterausschusslandes-verord-
nung verbunden mit dem Recht zur internen Nutzung 

 

   
 für den Bereich eines Gutachterausschusses mindestens 34 

maximal 250 
   
 Anmerkungen zu Tarifstelle 4.2: 

 
1. Die Bodenrichtwertkarte für den Bereich eines Gutachteraus-

schusses umfasst sämtliche Karten, auf denen Bodenrichtwerte 
dargestellt sind. 

 

   
 2. Eine Bodenrichtwertkarte für den Bereich einer Gemeinde oder 

eines Gemeindeteils ist ein Auszug aus der Bodenrichtwert-
karte für den örtlichen Zuständigkeitsbereich eines Gutachter-
ausschusses. 

 

   
 3. Der Betrag der Gebühren für mehrere Auszüge innerhalb eines 

Antrages darf die Gebühr für die Bodenrichtwertkarte für den 
Bereich eines Gutachterausschusses nicht übersteigen. 

 

   
   
4.3 Bereitstellung von Bodenrichtwertdatensätzen, beispielsweise auf 

Datenträger oder über Austauschverzeichnisse, in den Formaten 
csv, Shape, XML oder anderen Standards, verbunden mit dem 
Recht zur internen Nutzung 

 

   
4.3.1 je Zuständigkeitsbereich eines Gutachterausschusses und Jahrgang 200 
   
4.3.2 Landesdatensatz Mecklenburg-Vorpommern, je Jahrgang 1 400 
   
   
4.4 Online-Bereitstellung von Bodenrichtwerten verbunden mit dem 

Recht zur internen Nutzung 
 

   
4.4.1 Online-Darstellung der Bodenrichtwertkarte in Darstellungsdiens-

ten (beispielsweise Web Map Services (WMS) oder in Geodaten-
viewern) 

kostenfrei 

   
4.4.2 Download aktueller Bodenrichtwertdatensätze, beispielsweise in 

den Dateiformaten csv, Shape oder XML, über Downloaddienste 
mit der Berechtigung, die Datensätze für einen Zeitraum von zwei 
Jahren herunterzuladen und intern zu nutzen 

 

   
4.4.2.1 je Zuständigkeitsbereich eines Gutachterausschusses 200 
   
4.4.2.2 Landesdatensatz Mecklenburg-Vorpommern 1 400 
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 Anmerkungen zu den Tarifstellen 4.1 bis 4.4: 
 
1. Mit der Gebühr ist das Recht zur Nutzung der Daten innerhalb 

des Privat- oder Geschäftsbereichs des Lizenznehmers abge-
golten.  
Zum Privatbereich des Lizenznehmers gehört auch ein abge-
grenzter Kreis von Personen, denen der Lizenznehmer persön-
lich verbunden ist. 
Interne Nutzungshandlungen sind insbesondere die Bearbei-
tung, Umgestaltung, Vervielfältigung der Daten oder deren 
Verwendung in einem Intranet. 

 

   
 2. Darüber hinaus dürfen analoge Ausschnitte oder Auszüge aus 

der Bodenrichtwertkarte in Form von Ausdrucken oder PDF-
Dateien 

 
a) im Rahmen von Verkehrswertgutachten weitergegeben o-

der 
 

b) im Rahmen von Verkehrswertgutachten für Zwangs-ver-
steigerungsverfahren der Amtsgerichte im Internet veröf-
fentlicht werden. 

 

   
   
4.5 Weitergabe von Bodenrichtwerten in Folgeprodukten an Dritte 

(externe Nutzung) 
 

   
4.5.1 Weitergabe von Ausschnitten (beispielsweise PDF-Dateien oder 

vergleichbare Formate) aus der über Darstellungsdienste bereitge-
stellten Bodenrichtwertkarte durch Lizenznehmer (Geodaten-
dienstleister)  an Endnutzer 

 

   
 Landesdatensatz Mecklenburg-Vorpommern  
   
4.5.1.1 für das erste Folgeprodukt 1 000 pro Kalenderjahr 
   
4.5.1.2 für jedes weitere Folgeprodukt 200 pro Kalenderjahr 
   
   
4.5.2 Weitergabe von Ausschnitten (beispielsweise PDF-Dateien oder 

vergleichbare Formate) aus Bodenrichtwertdatensätzen durch Li-
zenznehmer (Geodatendienstleister) an Endnutzer 

 

   
 Landesdatensatz Mecklenburg-Vorpommern  
   
4.5.2.1 für das erste Folgeprodukt 1 700 pro Kalenderjahr 
   
4.5.2.2 für jedes weitere Folgeprodukt 340 pro Kalenderjahr 
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 Anmerkungen zu Tarifstelle 4.5: 
 
1. Folgeprodukte sind analoge und digitale Produkte des Lizenz-

nehmers, welche die Bodenrichtwerte direkt oder indirekt in er-
kennbarer oder nicht erkennbarer Form verwenden. Sie entste-
hen beispielsweise durch Bearbeitung der Bodenrichtwertdaten 
oder Anreicherung der Bodenrichtwertdaten mit Geobasisdaten 
und Geofachdaten. 

 
2. Durch den Lizenznehmer (Geodatendienstleister) sind für die 

externe Nutzung keine Bereitstellungsgebühren zu entrichten. 
 
3. Bei Lizenzierungen ab dem 1. Juli ermäßigt sich die Gebühr für 

das erste Kalenderjahr um 50 %. 

 

   
 4. Der Endnutzer erhält mit dem Erwerb der Ausschnitte aus den 

Bodenrichtwerten das Recht zu deren internen Nutzung. 
 

   
   
5 Sonstige Auskünfte und Auswertungen  
   
5.1 
 

Erteilung von flächendeckenden schriftlichen Auskünften aus der 
Datensammlung über vereinbarte Nutzungsentgelte gemäß § 7 Ab-
satz 1 Satz 2 der Nutzungsentgeltverordnung 

 

   
 für eine Gemarkung 80 
   
   
5.2 Erstellung von Wertberechnungen und Abgabe fachlicher Stel-

lungnahmen gegenüber Behörden gemäß § 10 Absatz 4 Nummer 4 
der Gutachterausschusslandesverordnung 

50 bis 450 

   
 Anmerkung zu Tarifstelle 5.2: 

 
Aus Gründen der Billigkeit kann von einer Gebührenerhebung 
abgesehen werden. 

 

   
   
5.3 Sonstige Auswertungen und Analysen gemäß § 198 Absatz 2 des 

Baugesetzbuches in Verbindung mit § 23 Absatz 2 Nummer 4, 6 
und 8 der Gutachterausschusslandesverordnung, soweit nicht im 
Grundstücksmarktbericht enthalten 

mindestens 80 

   
 Anmerkung zu Tarifstelle 5.3: 

 
Soweit es sich bei der Auswertung und Analyse um keine vom 
Oberen Gutachterausschuss zum Beispiel jährlich erstellte Stan-
dardauswertung und -analyse handelt, ist eine Vereinbarung über 
die Gebühr zulässig. Die Gebühr muss sich nach den Vorgaben der 
§§ 3 und 9 des Landesverwaltungskostengesetzes richten. 

 

   
 



Nr.	9	 Tag	der	Ausgabe:	Schwerin,	den	27.	März	2020	 115

Gemäß	Artikel	2	Absatz	2	Satz	2	des	Gesetzes	zum	Dritten	Staats-
vertrag	zur	Änderung	des	Staatsvertrages	zum	Glücksspielwesen	
in	Deutschland	vom	26.	November	2019	(GVOBl.	M-V	S.	702)	
wird	bekannt	gegeben,	dass	der	Dritte	Staatsvertrag	zur	Änderung	
des	Staatsvertrages	zum	Glücksspielwesen	 in	Deutschland	nach	
seinem	Artikel	2	Absatz	1	Satz	am	1.	Januar	2020	in	Kraft	getreten	
ist.

Bekanntmachung über das Inkrafttreten des Dritten Staatsvertrages  
zur Änderung des Staatsvertrages zum Glücksspielwesen in Deutschland

(GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	2186	-	25)

Schwerin,	den	17.	März	2020

Die Ministerpräsidentin 
Manuela Schwesig
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Gemäß	Artikel	 2	Absatz	 2	 des	 Gesetzes	 zur	 Zustimmung	 zum	
Staatsvertrag	 zwischen	 dem	 Land	 Niedersachsen,	 dem	 Land	
Sachsen-Anhalt	 und	dem	Land	Mecklenburg-Vorpommern	über	
die	Norddeutsche	Landesbank	–	Girozentrale	–	vom	11.	Dezem-
ber	2019	(GVOBl.	M-V	S.	750)	wird	bekannt	gegeben,	dass	der	
Staatsvertrag	 nach	 seinem	Artikel	 2	 am	 21.	 Dezember	 2019	 in	
Kraft	getreten	ist.

Bekanntmachung über das Inkrafttreten des Staatsvertrages zwischen dem Land  
Niedersachsen, dem Land Sachsen-Anhalt und dem Land Mecklenburg-Vorpommern  

über die Norddeutsche Landesbank – Girozentrale –

(GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	2023	-	20)

Schwerin,	den	20.	März	2020

Die Ministerpräsidentin 
Manuela Schwesig
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Schwerin,	den	23.	März	2020

Zweite SARS-CoV-2-Bekämpfungsverordnung – SARS-CoV-2-BekämpfV II

GVOBl.	2020	S.	86

– Ergänzung –

Der	Überschrift	ist	folgende	Fußnote	beizufügen:

_____	
1	 Ändert	VO	vom	17.	März	2020;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	B	2126	-	13	-	7.
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